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1) Bewertung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung ei-

nes Betriebsrätemodernisierungsgesetzes 

 
Begrüßenswerte Ansätze zur Stärkung von Betriebsräten erfordern mehr 
Mitbestimmungsrechte bei Digitalisierung und Weiterbildung! 

 

Die Stärkung der Betriebsräte, insbesondere für ihre Errichtung und für die Verbesse-

rung ihrer Arbeitsmöglichkeiten sowie ihrer Rechte angesichts der Herausforderun-

gen durch die Digitalisierung in der Arbeitswelt, ist längst überfällig. Betriebsräte 

nehmen wichtige Funktionen in den Betrieben wahr und ermöglichen den Beschäf-

tigten eine demokratische Teilnahme an den sie betreffenden Entscheidungen des 

Arbeitgebers.  

Ihre in den vergangenen Jahren abgenommene Vertretungsdichte – 9 % der betriebs-

ratsfähigen Betriebe verfügen (2019) über einen Betriebsrat, 40 % der Arbeitneh-

mer*innen in Deutschland werden durch einen Betriebsrat vertreten – ist alarmie-

rend. Sie geht nicht selten darauf zurück, dass Arbeitgeber mit zum Teil drastischen 

Mitteln Akteure bei der Gründung von Betriebsräten einschüchtern und Betriebsrats-

wahlen behindern. Daher begrüßen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften, 

dass die Bundesregierung mit dem vorgelegten Entwurf die Gründung und Wahl von 

Betriebsräten fördern und erleichtern und zugleich Fälle der Behinderungen von Be-

triebsratswahlen reduzieren will. 

Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) wurde auch im Rahmen der Novelle 2001 

nicht ausreichend an die sich damals bereits abzeichnende Digitalisierung der Ar-

beitswelt angepasst. Digitalisierung wirkt sich auf Organisationsabläufe, Arbeitsin-

halte und -strukturen aus und kann die Veränderung von Belegschaftsstrukturen be-

fördern. Da es sich um eine strukturelle Transformation handelt, müssen 

strukturprägende Vorschriften des BetrVG gesetzlich fortentwickelt werden. Um ein 

weiteres Auseinanderfallen der bestehenden normativen Vorgaben und der tatsäch-

lichen Entwicklung umzukehren, bedarf es einer Fortentwicklung – insbesondere – 

der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten von betrieblichen Interessen-

vertretungen an die technischen Gegebenheiten in den Betrieben sowie an die digi-

tale Arbeit generell. Dies gilt insbesondere für an Bedeutung zunehmende neue Kon-

zepte der Digitalisierung, wie Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data. Daher 

begrüßen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften, dass die Bundesregierung 

mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf u. a. die Gestaltungsmöglichkeiten der Be-

triebsräte beim Einsatz von KI sichern, die Hinzuziehung externen Sachverstands zur 

Unterstützung der Betriebsräte verbessern und ihr Engagement im Hinblick auf Qua-

lifizierung stärken will. Gleichzeitig bedarf es einer umfassenden Weiterentwicklung 
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der Mitbestimmung über die in dieser Stellungnahme benannten Punkte hinaus, ein-

schließlich der Unternehmensmitbestimmung. Dieses Anliegen verfolgen der DGB 

und seine Mitgliedsgewerkschaften unabhängig vom Betriebsrätemodernisierungs-

gesetz und sehen den Gesetzgeber in der Pflicht, die Voraussetzungen dafür zu schaf-

fen, dass die Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige, die Demokratie stärkende 

Mitbestimmung geschaffen werden. 

 
I. Das Wichtigste in Kürze 

1. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen die vorgesehe-

nen Regelungen zur Ausweitung des vereinfachten Wahlverfahrens für 

Betriebsräte zzgl. der Einschränkung der Anfechtbarkeit von Betriebs-

ratswahlen (Art. 1 Nrn. 3 bis 5). Für eine tatsächliche „Vereinfachung“ 

des Wahlverfahrens steht jedoch eine Anpassung der Wahlordnungen 

mit detaillierten Änderungen, etwa im Hinblick auf einen größeren und 

v. a. rechtssicheren Beurteilungsspielraum des Wahlvorstands im Zu-

sammenhang mit Briefwahlen für bestimmte Beschäftigtengruppen, 

noch aus, für die der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften dem Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales im Vorfeld Vorschläge unterbrei-

tet haben. 

Verbesserungswürdig ist aus der Sicht des DGB und seiner Mit-

gliedsgewerkschaften der geplante Kündigungsschutz für Wahlinitia-

tor*innen. Das Ziel, die Betriebsratswahlen zu erleichtern, indem schon 

Vorfeldinitiator*innen besonderen Kündigungsschutz genießen, ist 

zwar zu begrüßen. Gleichwohl wird die nunmehr geplante Erweiterung 

des Kündigungsschutzes – gerade im Hinblick auf die Veränderung zum 

Referentenentwurf – diesem Ziel nicht gerecht. Tatsächlich lassen sich 

in dem jetzigen Gesetzesentwurf nur noch Fragmente des ursprünglich 

geplanten umfassenden Kündigungsschutzes erkennen. 

Kritisch gesehen wird, dass Wahlinitiator*innen nach Art. 2 Nr. 1 lit. 

b (§ 15 Abs. 3b KSchG-E) – anders als Einladende zu einer Wahlver-

sammlung – nicht auch vor einer ordentlichen betriebsbedingten Kün-

digung durch §§ 15 Abs. 4 und 5 KSchG geschützt werden sollen.  

Der besondere Kündigungsschutz ist unvollkommen.  

Um einen umfassenden Schutz der Beschäftigten, die sich für einen Be-

triebsrat engagieren, zu erreichen, bedarf es eines zweistufigen beson-

deren Kündigungsschutzes,  d. h. das Arbeitsgericht muss der außeror-

dentlichen Kündigung gemäß § 103 Abs. 2 BetrVG vorher zustimmen, 

und es bedarf außerdem eines nachwirkenden Kündigungsschut-
zes, jeweils für Einladende/Antragsteller*innen (§ 15 Abs. 3a 
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KSchG) und die sogenannten Vorfeld-Initiator*innen (§ 15 

Abs. 3b KSchG-E).  

Kritisch wird gesehen, dass Wahlinitiator*innen nach § 15 Abs. 3a 

KSchG (Einladende bzw. Antragstellende) – anders als noch im Refe-

rentenentwurf des BMAS – nicht in den Schutzbereich des § 103 Abs. 

1 BetrVG aufgenommen werden sollen; diese Kritik gilt gleichsam in 

Bezug auf die Nichtberücksichtigung der sogen. „Vorfeld-Initiatoren“ 

nach dem vorgesehenen § 15 Abs. 3b KSchG-E, für die dieser besondere 

(kollektive) Schutz nach § 103 Abs. 2 BetrVG nicht einmal angedacht 

wurde. Um einen umfassenden Kündigungsschutz für alle Wahlinitia-

tor*innen gewährleisten zu können, muss für diese konsequenterweise 

auch der Schutz des § 103 BetrVG gelten. 

Außerdem sollte der Sonderkündigungsschutz auch auf Kandidierende 

zum Wahlvorstand ausgeweitet werden.  

 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass es nach Ausspruch einer ordentli-

chen und/oder außerordentlichen Kündigung verbunden mit dem Aus-

spruch eines Hausverbots, für die Beschäftigten äußerst schwierig ist, 

einen Weiterbeschäftigungsanspruch durchzusetzen. Nur bei diesem 

zweistufigen Vollschutz ist garantiert, dass vor Gericht auch die Weiter-

beschäftigung im Betrieb durchgesetzt werden kann. Das ist besonders 

wichtig. Denn wenn sich die Beschäftigten nicht mehr im Betrieb auf-

halten und die Kommunikation mit anderen Beschäftigten nicht mehr 

erfolgen kann, ist der Fortgang der Vorbereitung der Betriebsratswahl 

gefährdet.  

In Art. 2 Nr. 1 lit. b (§ 15 Abs. 3b KSchG-E) ist nicht auf den Zeitpunkt 

der Einladung, der zudem nicht eindeutig definiert ist, sondern auf die 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses abzustellen. Der Kündigungsschutz 

gilt längstens für drei Monate, falls es nicht zu einer Wahl kommt, im 

Übrigen bis zu sechs Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. 

Insoweit besteht Nachbesserungs- bzw. Änderungsbedarf. 

2. Keinen Bedenken begegnen die vorgesehenen Vorschriften über die 

mögliche Ersetzung der Schriftform durch die elektronische 

Form/qualifizierte elektronische Signatur beim Spruch der Einigungs-

stelle, für die Betriebsvereinbarung, den Interessenausgleich und den 

Sozialplan (Art. 1 Nrn. 14, 15 und 23 sowie Art. 4 Nr. 1).  

3. Grundsätzlich zu begrüßen ist weiter die datenschutzrechtliche Klar-

stellung, dass der Betriebsrat „Teil der verantwortlichen Stelle“ 

(des Arbeitgebers) bleiben soll (Art. 1 Nr. 16). Kritisch zu sehen ist 
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jedoch die in Satz 3 des § 79a BetrVG-E formulierte „beiderseitige Un-

terstützungspflicht“, die zur Vermeidung von Missverständnissen i.S. ei-

ner den Betriebsrat nicht in die datenschutzrechtliche Alleinverantwor-

tung des Arbeitgebers „einbeziehende Pflichtenrolle“ umformuliert 

werden sollte. Klargestellt werden sollte, dass es hier nur um das Innen-

verhältnis zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber geht. Positiv sind die 

nach dem Kabinettsbeschluss durch den Änderungsantrag der Regie-

rungsfraktionen nach Art. 1 Nr. 3 in Art. 1 Nr. 16 (§ 79a BetrVG-E) 

angefügten Sätze, wonach Datenschutzbeauftragte gegenüber dem Ar-

beitgeber zur Verschwiegenheit über Informationen verpflichtet ist, die 

Rückschlüsse auf den Meinungsbildungsprozess des Betriebsrats zulas-

sen. 

4. Im Hinblick auf die vorgesehenen Regelungen zur zusätzlich (über die 

vorrangige Präsenzsitzung hinaus) möglichen Teilnahme an einer 
Betriebsratssitzung/Beschlussfassung mittels Video- und Tele-

fonkonferenz nebst Folgeregelungen (Art. 1 Nrn. 6 bis 9, denen Art. 

4 Nrn. 2 bis 4 folgt) ist festzuhalten, dass die Videokonferenz wiederum 

Vorrang vor Telefonkonferenzen hat.  

5. Kritisch sowie änderungs- bzw. ergänzungsbedürftig sind die 

vorgesehenen – nur teils positiven – Regelungen (Art. 1 Nrn. 17 bis 21) 

 zur erleichterten Hinzuziehung eines Sachverständigen in 

Angelegenheiten Künstlicher Intelligenz (§ 79a BetrVG-E in 

Art. 1 Nr. 17), statt generell (analog § 111 Satz 2 BetrVG, aber ohne 

300 AN-Schwelle, in § 80 Abs. 3 BetrVG);  

 zum Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats (nur) bei der 
Ausgestaltung mobiler Arbeit, die mittels Informations- 

und Telekommunikationstechnik erbracht wird, durch § 87 

Abs. 1 Nr. 14 BetrVG-E (Art. 1 Nr. 18), statt auch bei der Einfüh-
rung. Die Einführung eines Mitbestimmungsrechts zur Aus-
gestaltung mobiler Arbeit ist grundsätzlich jedoch aus-

drücklich zu begrüßen; 

 zu den „Klarstellungen“ zu den BR-Rechten beim Einsatz von KI 

(Art. 1 Nr. 19 und 20) ohne insbesondere eines verbindlichen „pro-

zeduralen Mitbestimmungsrechts“ im gesamten (vernetzten) Pro-

zess sowie weitere erforderliche Mitbestimmungsrechte;  

 zum Beratungsrecht des Betriebsrats zur Einigung mit dem Ar-
beitgeber auf Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung 

(§ 96 Abs. 1a BetrVG-E nach Art. 1 Nr. 21) mit Anrufung der – dem 
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BetrVG zwar systemimmanenten – Einigungsstelle (statt eines "Mo-

derators"), aber ohne Letztentscheidungsrecht/Einigungs-

zwang der Einigungsstelle.  

 zum Zeitraum der Evaluation der gesetzlichen Änderungen des Ent-

wurfs fünf Jahre nach Inkrafttreten (Begründung des Kabinettsbe-

schlusses, AT VII., S. 19), der damit – zu lang – erst am Ende der 

nächsten Wahlperiode liegen würde, während eine Evaluation be-

reits nach drei Jahren zur Hälfte der nächsten Wahlperiode sinnvoller 

wäre, um als unzureichend bzw. negativ überprüfte gesetzliche Re-

gelungen ggf. für die nächste Wahlperiode nachzubessern. 

 

II. Bewertung des Art. 1 des Gesetzentwurfs (Änderung des Be-
triebsverfassungsgesetzes) im Einzelnen 

Nachfolgend nehmen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften zu den 

einzelnen Nrn. des Art. 1, wie diese im Verfügungsteil sowie in der Begrün-

dung des Entwurfs ausgeführt werden, im Detail Stellung. 

 

1. Ersetzung der Angabe „18.“ In § 7 Satz 1 durch die Angabe „16.“ (Nr. 1) 

Durch diese nach dem Kabinettsbeschluss durch den Änderungsantrag der 

Regierungsfraktionen nach dessen Art. 1 Nr. 1 neu zu Art. 1 vorangestellte 

Nr. 1 wird das Mindestalter für das aktive Wahlrecht (Wahlberechtigung) von 

der Vollendung des 18. Lebensjahres auf die Vollendung des 16. Lebensjah-

res abgesenkt.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen die Streichung der – 

nicht mehr zeitgemäßen – altersbezogenen Einschränkung in Bezug auf die 

Wahlberechtigung jugendlicher Arbeitnehmer*innen und ihren gleichberech-

tigten Einbezug in die Wahl des Betriebsrats. Sie erfolgt in Übereinstimmung 

mit diesbezüglichen Forderungen in der rechtswissenschaftlichen Literatur1 

und korrespondiert mit vergleichbaren Regelungen zur Wahlberechtigung 

bei Sozialwahlen nach § 50 SGB IV. 

 

2. Einfügung der Wörter „das 18. Lebensjahr vollendet haben und“ nach dem 

Wort „die“ in § 8 Absatz 1 Satz 1 (Nr. 2) 

                                                             
1 Vgl. Bertelsmann, „Aktives Wahlrecht auch für unter 18-Jährige“, NZA-RR 2017, 57 ff.; D. Ul-

ber/K. Klocke, Diskriminierung Minderjähriger bei der Wahl zum Betriebsrat, HSI-Schriftenreihe, 

Band 36. 
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Durch diese nach dem Kabinettsbeschluss durch den Änderungsantrag der 

Regierungsfraktionen nach dessen Art. 1 Nr. 1 neu zu Art. 1 vorangestellte 

Nr. 2 bleibt bzw. wird auch zukünftig die Volljährigkeit als Voraussetzung 

für das passive Wahlrecht (Wählbarkeit) erhalten.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese Ergänzung als 

sachgerecht, die ebenfalls – wie die neue Regelung zu Art. 1 Nr. 1 – mit der 

vergleichbaren Regelung zur Wählbarkeit bei Sozialwahlen nach § 50 SGB 

IV korrespondiert. 

 

3. Neufassung des Absatzes 4 in § 14 BetrVG (Nr. 3) 

Durch diese Neufassung entfällt das Erfordernis der Unterzeichnung der 

Wahlvorschläge (bisher sind zwei Stützunterschriften erforderlich) in Betrie-

ben mit bis zu 20 wahlberechtigten Arbeitnehmer*innen (AN). In Betrieben 

mit mehr als 20 und bis zu 100 wahlberechtigten AN wird dieses Erfordernis 

auf mindestens zwei Stützunterschriften abgesenkt (bisher ist auch hier – 

generelle – Unterzeichnung von mindestens einem Zwanzigstel der wahlbe-

rechtigten AN, mindestens jedoch von drei Wahlberechtigten erforderlich). 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese beabsichtigte 

Regelung zur Vereinfachung der Wahlformalitäten durch Entfall dieses Erfor-

dernisses in Kleinstbetrieben und die Reduzierung der Anzahl der erforderli-

chen Stützunterschriften in Kleinbetrieben. Im „Zusammenspiel“ mit der Er-

weiterung der Schwellenwerte für die Wahl des Betriebsrats (§ 14a Abs. 1 

Satz 1) im vereinfachten zweistufigen Wahlverfahren und der Bestellung des 

Wahlvorstands (§ 14 a Abs. 3 Satz 1) im vereinfachten einstufigen Wahlver-

fahren in Kleinbetrieben mit (gleichsam) fünf bis 100 wahlberechtigten AN 

bleibt es – durch entsprechende Verweise auf § 14 Abs. 4 in § 14a Abs. 2 

Hs. 2 und § 14a Abs. 3 Satz 2, Hs. 2 – im Hinblick auf das vorgesehene 

erleichterte Unterstützungserfordernis beim „Gleichklang“ (Kongruenz) zwi-

schen dem „normalen“ und dem vereinfachten Wahlverfahren. Ebenso gilt 

die verfahrensbezogene Erleichterung nach § 14a Abs. 2 Hs. 2 BetrVG, wo-

nach im zweistufigen vereinfachten Wahlverfahren für Wahlvorschläge, die 

erst auf dieser (ersten) Wahlversammlung gemacht werden, keine Schrift-

form erforderlich ist, sondern diese bspw. durch Handzeichen erfolgen kön-

nen, zukünftig ebenfalls in Betrieben mit 21 bis 100 wahlberechtigten AN 

fort.  

Angesichts der geringen Verbreitung von Betriebsräten in Betrieben mit 51 

bis 100 AN (Gesamtdeutschland: 31 %) bzw. bezogen auf die Beschäftigten 



 

Seite 8 von 55 der Stellungnahme vom 12.05.2021 

8 

 

dieser Betriebsgrößenklasse (Gesamtdeutschland: 32 %) im Vergleich zu der 

Betriebsgrößenklasse 101-199 (Gesamtdeutschland: 50 % bzw. 52 %) oder 

gar der Betriebsgrößenklasse 501 und mehr (Gesamtdeutschland: 86 % bzw. 

90 %)2, erscheinen diese Erleichterungen in Bezug auf Stützunterschriften-

Erfordernisse auch vertretbar gegenüber möglichen Nachteilen einer Förde-

rung von „Splittergruppen“ und „zweifelhaften“ Wahlvorschlägen sowie 

vorzugswürdig, um zu einer zunehmenden Zahl von Betriebsratsgründungen 

sowie entsprechenden Wahlakteuren zu gelangen und die Erosion der Be-

triebsverfassung (vgl. S. 1 und 13 des Referentenentwurfs) zu stoppen. 

 

4. Änderung der Absätze 1, 3 und 5 in § 14a BetrVG (Nr. 4 lit. a-c) 

Durch die Änderungen in § 14a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 wird der 

Anwendungsbereich des vereinfachten zweistufigen (Abs. 1) und des verein-

fachten einstufigen (Abs. 3) Wahlverfahrens für die obligatorische (ver-

pflichtende) Durchführung in dieser Verfahrensart in Betrieben mit in der Re-

gel 5 bis 100 wahlberechtigten AN (zuvor 5 bis 50) erweitert. Durch die 

Änderung in § 14a Abs. 5 wird die Möglichkeit, die Anwendung des verein-

fachten einstufigen Wahlverfahrens zwischen Wahlvorstand und Arbeitgeber 

zu vereinbaren, auf Betriebe zwischen 101 und 200 wahlberechtigten AN 

erstreckt (erweiterte fakultative Durchführung der Wahl in dieser Verfahren-

sart). 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese Erweiterungen 

in den Anwendungsbereichen für die obligatorische wie fakultative Durch-

führung des vereinfachten Wahlverfahrens, die sie bereits zeitnah nach dem 

Erfolg des durch das Betriebsverfassungsreformgesetz 2001 eingeführten 

vereinfachten Wahlverfahrens gefordert3 und an dieser Forderung auch in 

den vergangenen Jahren bis dato festgehalten hatten.4 Die Verkürzung des 

                                                             
2 Vgl. Ellguth/Kohaut, Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Aktuelle Ergebnisse aus 

dem IAB-Betriebspanel 2019, WSI-Mitteilungen 2020, S. 278 ff., 283. 
3 Vgl. DGB (Hrsg.), Themenheft: Betriebsverfassung im 21. Jahrhundert – rechtspolitische Empfeh-

lungen zur Mitbestimmung im Betrieb, September 2009, S. 15/16; DGB (Hrsg.), Offensive Mitbe-

stimmung – Vorschläge zur Weiterentwicklung der Mitbestimmung, Juli 2016, S. 4. 
4 Vgl. schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur öffentlichen Anhörung 

von Sachverständigen in Berlin am 25. Juni 2018 zu Anträgen der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 

19/860) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/1710), Ausschuss-Drs. 19(11)78 v. 

20.06.2018, S. 29 und 33, sowie schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 2. November 2020 zu Anträgen der 
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Wahlverfahrens kann – neben der schnellen Errichtung/Wahl eines Betriebs-

rat – insbesondere auch dazu beitragen, den Zeitraum gegenüber dem „nor-

malen“ Wahlverfahren (ca. 8-10 Wochen) zu verkürzen, in dem mitbestim-

mungsfeindliche Arbeitgeber behindernden Einfluss auf das Verfahren und 

die Wahlakteure (u. a. Initiator*innen, Einladende, Bewerber*innen/Kandi-

daten, Wahlvorstandsmitglieder) nehmen können. 

Allerdings erhöht sich durch die Ausweitung der Anwendungsbereiche des 

vereinfachten Wahlverfahrens auch die Zahl der wahlberechtigten AN, die in 

die Wahlvorbereitungen einbezogen werden müssen, was zu einem erhöhten 

Aufwand, etwa durch die Vorbereitung von Unterlagen für die Briefwahl 

bzw. schriftliche Stimmabgabe etc., führt. Daher sollte – den Praxisbedürf-

nissen entsprechend – zumindest für das zweistufige vereinfachte Wahlver-

fahren erwogen werden, die Frist zwischen der ersten Wahlversammlung 

(Wahl des Wahlvorstands) und der zweiten Wahlversammlung (Wahl des Be-

triebsrats) optional von einer auf zwei Wochen zu verlängern (§ 14 a Abs. 1 

Satz 4). Um eine weitere – statt dieser notwendigen – Verzögerung zu ver-

meiden, sollte durch Änderung der entsprechenden Wahlverfahrensvorschrif-

ten (insbesondere § 35 WO BetrVG) sichergestellt werden, dass die nach-

trägliche schriftliche Stimmabgabe innerhalb dieser Zweiwochenfrist, d. h. 

bis unmittelbar vor Abschluss der Stimmabgabe (analog § 26 Abs. 1 WO 

BetrVG), abgeschlossen ist. 

Außerdem wird eine Klarstellung dahingehend angeregt, dass zwischen dem 

vereinfachten und normalen Wahlverfahren gewechselt werden kann und 

der Wahlvorstand im Amt bleibt, wenn dieser feststellt, dass die Wahl in der 

falschen Verfahrensart eingeleitet wurde. 

Darüber hinaus sollte in § 14a Abs. 5 BetrVG der Begriff „wahlberechtigt“ 

gestrichen werden. Die Ermittlung des Schwellwertes richtet sich nach § 9 

BetrVG. Ab 101 Arbeitnehmer*innen spielt für die Größe des Betriebsrats die 

Wahlberechtigung keine Rolle. Mit der Einführung des neuen § 14a Abs. 5 

BetrVG führt dies zu Widersprüchen und sollte aus systematischen Gesichts-

punkten gestrichen werden.  

5. Anfügung eines Absatzes 3 an § 19 BetrVG (Nr. 5) 

                                                             

Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 19/17104) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 

19/16843), Ausschuss-Drs. 19(11)820 v. 30.10.2020, S. 65. 
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Durch die Anfügung des weiteren Absatzes 3 an § 19 Abs. 1 und 2 wird zum 

einen das Anfechtungsrecht der wahlberechtigten AN in Bezug auf den An-

fechtungsgrund der Unrichtigkeit der Wählerliste ausgeschlossen, wenn 

nicht zuvor aus demselben Grund – von welchem wahlberechtigten AN auch 

immer – ordnungsgemäß Einspruch gegen die Richtigkeit der Wählerliste ge-

mäß der jeweiligen Wahlordnung (etwa § 4 Abs. 1 WO BetrVG) eingelegt 

wurde; dies gilt nicht, wenn sie an der Einlegung eines Einspruchs gehindert 

waren.  

Zum anderen ist eine diesbezügliche Wahlanfechtung durch den Arbeitgeber 

ausgeschlossen, wenn die (reklamierte) Unrichtigkeit auf seinen Angaben 

(§ 2 Abs. 2 Satz 1 WO) beruht.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese Einschränkun-

gen des Anfechtungsrechts, da diese der Rechtssicherheit – gerade auch in 

Bezug auf neugewählte Betriebsräte – dient. Die Einschränkung des Anfech-

tungsrechts für die wahlberechtigten AN ist hinnehmbar, da die rechtlich vor-

gesehene Möglichkeit eines Einspruchs – bereits im Wahlverfahren – gegen 

die Wählerliste nach § 4 Abs. 1 WO BetrVG einen Wahlfehler rasch(er) klären 

und ein Anfechtungsverfahren beim Arbeitsgericht – mit entsprechenden 

Verzögerungsfolgen – vermeiden helfen kann. Der Klarstellung halber ist je-

doch zur Begründung dieser Gesetzesänderung (S. 19 des Kabinettsbeschlus-

ses) anzumerken, dass bislang der Hinweis fehlt, dass die Einspruchs-
möglichkeit nach § 4 WO BetrVG aufgrund der Verweisung in § 38 
Satz 1 WO BetrVG auch für die Jugend- und Auszubildendenvertre-

tung entsprechend gilt (nicht nur für die Wahl der Bordvertretung und des 

Seebetriebsrats). 

Die Einschränkung des Anfechtungsrechts für den Arbeitgeber ergibt sich be-

reits aus dem umfassend – auch im Arbeitsrecht – geltenden Rechtsgrund-

satz des „venire contra factum proprium“ (§ 242 BGB). 

6. Änderung des § 30 BetrVG durch a) Zusammenfassung der bisherigen 

Sätze 1 bis 4 zu einem neuen Absatz 1 nebst b) Anfügung eines weiteren 

Satzes 5 sowie c) Anfügung der Absätze 2 und 3 (Nr. 6) 

Mit der Änderung des § 30 BetrVG sollen Betriebsräte unter Beachtung des 

Vorrangs der Präsenzsitzung künftig die Möglichkeit der Teilnahme an Sit-

zungen mittels Video- und Telefonkonferenz nutzen können. Während die 

im ersten Teil der Änderung zu Nr. 6a) eine – vorweggenommene – Folge-

änderung wegen der zu Nr. 6b) angefügten Abs. 2 und 3 darstellt, enthält 



 

Seite 11 von 55 der Stellungnahme vom 12.05.2021 

11 

 

der zum zweiten Teil in Nr. 6a an Abs. 1 angefügte Satz 5 die (grundsätzli-

che) Aussage, dass die Sitzungen des Betriebsrats als Präsenzsitzung statt-

finden. Die nach Maßgabe der Nr. 6b) angefügten weiteren Abs. 2 und 3 

enthalten – abweichend von Abs. 1 Satz 5 – die in Abs. 2 näher aufgeführten 

(einschränkenden) Voraussetzungen für eine Teilnahme an einer Betriebs-

ratssitzung mittels Video- und Telefonkonferenz und in Abs. 3 die Klarstel-

lung, dass im Falle der Eröffnung der Möglichkeit einer Sitzungsteilnahme 

mittels Video- oder Telefonkonferenz auch eine Teilnahme an der vor Ort 

stattfindenden Sitzung als erforderliche Betriebsratstätigkeit im Sinne des 

§ 40 Abs. 1 BetrVG gilt. Damit soll nach der Begründung (S. 21 des Kabi-

nettsbeschlusses) vermieden werden, dass Betriebsräte gezwungen werden, 

auf eine Teilnahme vor Ort aus Kostengründen zu verzichten. 

Diese Regelungen des § 30 Abs. 1 Satz 5 bis Abs. 3 BetrVG-E gelten – durch 

jeweilige Verweisungen – auch für den Gesamt- und Konzernbetriebsrat, die 

Jugend- und Auszubildendenvertretung, die Gesamt-Jugend- und Auszubil-

dendenvertretung sowie die Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertre-

tung; sie gelten ebenso für die Ausschüsse und Arbeitsgruppen nach § 28a 

und für die Sitzungen und Zusammenkünfte des Wirtschaftsausschusses 

nach § 108 Abs. 1, 4 und 5 (so die Begründung des Kabinettsbeschlusses zu 

Nr. 6 lit. b, S. 21). 

 

Zu § 30 Abs. 1 Satz 5 BetrVG-E (Vorrang der Präsenzsitzung, Nr. 6 
lit. a) 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen zunächst, dass mit 

Nr. 6a), der Anfügung des Satzes 5 an – den neuen – Abs. 1, der Grundsatz, 

dass Betriebsratssitzungen als Präsenzsitzungen stattfinden, im Zusammen-

hang mit der hiervon abweichenden Möglichkeit, dass die Teilnahme an Be-

triebsratssitzungen und Beschlussfassungen auch mittels Video- und Tele-

fonkonferenzen stattfinden kann, im Gesetzestext (Verfügungsteil) Ausdruck 

gefunden hat und der abweichenden Möglichkeit insoweit „Ausnahmecha-

rakter“ zukommt. 

Auf die Vorzugswürdigkeit von Betriebsratssitzungen nebst Beschlussfassun-

gen in Präsenz für den gesetzlich vorgesehenen Vorrang von Präsenzsitzun-

gen wird in der Begründung zum Kabinettsbeschluss (S. 20) zutreffend hin-

gewiesen. Diese Aussagen werden vom DGB und seinen 

Mitgliedsgewerkschaften geteilt und ergänzend auf folgendes hingewiesen: 
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Bei der „virtuellen“ Teilnahme an einer Sitzung fehlen wichtige Elemente des 

persönlichen Austausches. So ist eine Videokonferenz nicht in der Lage, 

die Vielfalt menschlicher Kommunikation abzubilden. Körpersprache, Mimik, 

Gestik sind nur durch persönliche Nähe sinnlich wahrnehmbar – und für die 

Meinungsbildung des Einzelnen sowie des Gremiums unerlässlich (vgl. hierzu 

näher Hayen, AuR 2020, 249 ff., 252 f.).  

 

Dagegen ist der Bildschirm in der Videokonferenz eine „gläserne Decke“, 

durch die keine sozialen Beziehungen aufgebaut oder vorhandene vertieft 

werden können. In der Videokonferenz sind Bewegungen verzögert, Mimik 

und Gestik können falsch interpretiert werden. Und nicht selten machen – 

dies stellt auch für viele AN und Gremienmitglieder eine wesentliche Erfah-

rung aus Videokonferenzen in der Zeit der Corona-Pandemie dar – abge-

hackte bzw. unvollständige Redebeiträge wegen einer schlechten Internet-

verbindung die Videokonferenz zur Herausforderung, zumal der 

Sinnzusammenhang dadurch entfallen kann. 

 

Während Kommunikation im „echten Leben“ quasi von allein abläuft, Teil-

nehmer*innen spüren, wann ein guter Zeitpunkt für eine Wortmeldung ist, 

fällt das via Internet oder Telefon schwerer.  

 

Studien weisen zudem darauf hin, dass es für Teilnehmer*innen von Video-

konferenzen anstrengender ist als in einem persönlichen Gespräch, Informa-

tionen einzuordnen und auf deren Basis Entscheidungen zu treffen. Auftreten 

und Habitus von Sprecher*innen rücken noch stärker in den Vordergrund, 

der Austausch von Argumenten in den Hintergrund.  

Auch Wissenschaftler*innen warnen vor solchen Risiken virtueller Kommu-

nikation.  

Außerdem ist zu befürchten, und das deutete sich bereits jetzt aufgrund der 

vorübergehenden (befristeten) Regelungen des § 129 BetrVG an, dass ins-

besondere Kostendruck auf Interessenvertretungen ausgeübt werden 

könnte.  

 

Zu § 30 Abs. 2 BetrVG-E (Nr. 6 lit. b) 

Zu § 30 Abs. 2 Eingangssatz: Gleichrang von Telefonkonferenzen gegenüber 

Videokonferenzen? 
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In der Begründung im Kabinettsbeschluss (BT, zur dortigen Nr. 4 lit. b, S. 20) 

wird erläutert, dass es § 30 Abs. 2 BetrVG-E dem Betriebsrat ermöglicht 

(Hervorhebungen vom Verfasser), „Sitzungen und Beschlussfassungen auch 

mittels Video- und Telefonkonferenz einschließlich online gestützter Anwen-

dungen…durchzuführen“. Sodann wird weiter ausgeführt: „Dabei können 

sowohl einzelne teilnahmeberechtigte Personen zugeschaltet oder die Sit-

zung kann ausschließlich als Video- oder Telefonkonferenz mit den teilnah-

meberechtigten Personen durchgeführt werden“. Damit wird deutlich, dass 

– ergänzend zur Präsenzsitzung – grundsätzlich alle IKT-basierten und on-

line-gestützten Anwendungen sowie auch hybride Sitzungen (teils virtu-

ell/per Telefon, teils präsent) in Frage kommen sollen. 

Die DGB-Gewerkschaften sind der Auffassung, dass die Nutzung 
von Telefonkonferenzen für die genannten Zwecke in einem klaren 
„Nachrang“ gegenüber der Nutzung von Videokonferenzen steht. 
Wünschenswert wäre, dass dies auch im Gesetz zum Ausdruck 
kommt. 

Die Telefonkonferenz weist gegenüber der Videokonferenz eine Reihe von 

Defiziten auf, die der Zusammenarbeit und Kommunikation abträglich sind.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sehen die Gefahr – ebenso bei 

der Zulassung von „hybriden“ Sitzungen – und lehnen es ab, wenn für die 

Wahrnehmung der Sitzungen durch diese zusätzlichen Teilnahmeformen der 

in Präsenz geltende Vorrang der Betriebsratsarbeit (vor der arbeitsvertragli-

chen Tätigkeit) an Bedeutung verliert und Betriebsratsmitglieder unter Druck 

gesetzt werden, von u. a. ihrem Arbeitsplatz (etwa an der Supermarktkasse 

oder auf der Baustelle) aus teilzunehmen. 

Klargestellt werden muss unabhängig davon, dass eine Ausstattung aller Be-

triebsräte mit technisch sicheren Geräten, beispielsweise einem Laptop, un-

abdingbar und erforderlich im Rechtssinne ist.5 

Darüber hinaus fehlt in dieser vorgesehenen Regelung jegliche Klarstellung, 

ob im Falle einer Hybridsitzung auch den Gewerkschaften bzw. ihren Beauf-

tragten (etwa im Rahmen des § 31 BetrVG) die Wahlmöglichkeit für eine 

Teilnahme in Präsenz zusteht.  

                                                             
5 Vgl. zu dieser Forderung i.E. die Ausführungen in der schriftlichen Stellungnahme des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 2. November 

2020 zu Anträgen der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 19/17104) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN (BT-Drs. 19/16843), Ausschuss-Drs. 19(11)820 v. 30.10.2020, S. 61. 
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„Umgekehrt“ fehlt es im Zusammenhang mit dem Ausbau digitaler Teil-

nahme und Kommunikationsmöglichkeiten der Interessenvertreter*innen im 

Betrieb – über § 31 BetrVG („Teilnahme der Gewerkschaften auf Antrag…“) 

hinaus – an einem „parallelen“ digitalen Zugangsrecht der Gewerk-

schaften bzw. ihren Beauftragten.6 Hierzu schlagen der DGB und seine 

Mitgliedsgewerkschaften eine Streichung der Wörter „in diesem Ge-

setz genannten“ sowie Ergänzung des § 2 Abs. 2 BetrVG mit (sinnge-

mäß) folgender Regelung vor (Ergänzung im Fettdruck hervorgehoben): 

(2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz Aufgaben und Befugnisse der 

im Betrieb vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten nach Unter-

richtung des Arbeitgebers oder seines Vertreters Zugang zum Betrieb zu ge-

währen, soweit dem nicht unumgängliche Notwendigkeiten des Betriebsab-

laufs, zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von 

Betriebsgeheimnissen entgegenstehen. Auf ihr Verlangen ist den Beauf-
tragten von Gewerkschaften unter den Voraussetzungen und der 
Zielsetzung von Satz 1 ergänzend ein virtueller Zugang zum Be-
trieb mittels Informations- und Telekommunikationstechnologien 
(etwa Video- und Telefonkonferenzen, E-Mail, Messenger, Intra-
net) zu gewähren. 

Diese Formulierung trägt ebenso dem koalitionsrechtlichen digitalen 

Zutrittsrecht der Gewerkschaften Rechnung.  

 

Zu § 30 Abs. 2 Nr. 1: Festlegung der Voraussetzungen für Teilnahme in der 

Geschäftsordnung  

Angesichts der zu § 30 Abs. 2 Eingangssatz BetrVG-E ausgeführten Risiken, 

Gefahren und Differenzierungen zur gesetzlich vorgesehenen abweichenden 

Ermöglichung der Teilnahme an einer Betriebsratssitzung mittels Video- und 

Telefonkonferenz nebst der geforderten „Rang-Abstufung“ (Vorrang/Nach-

rang) im weiteren Gesetzgebungsverfahren zwischen Präsenz- und Videoteil-

nahme einerseits (wie sie im Gesetz zum Ausdruck kommt) und zwischen 

einer Teilnahme per Video- oder Telefonkonferenz andererseits (wie sie im 

Gesetzentwurf fehlt), ist auch dem Bedürfnis eines Teils der Betriebsräte zu 

entsprechen, die insoweit eigene (digitale bzw. virtuelle) Gestaltungsmög-

                                                             
6 Vgl. auch zu dieser Forderung i.E. die Ausführungen des DGB in der Ausschuss-Drs. 19(11)820 v. 

30.10.2020, S. 61. 
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lichkeiten wünschen. Dem entsprechend nehmen der DGB und seine Mit-

gliedsgewerkschaften zu der konkreten Ausgestaltung der vorgesehenen Re-

gelungen zu § 30 Abs. 2 BetrVG-E (und nachfolgend zu § 30 Abs. 3 BetrVG-

E) unter Berücksichtigung dieses Zielkonfliktes zwischen der Ermöglichung 

von „digitalen Freiräumen“ und der Vermeidung von Unsicherheiten/Risiken 

für die Betriebsverfassung, insbesondere bei der Ausgestaltung der Wahr-

nehmung der Geschäftsführung des Betriebsrats, wie folgt Stellung: 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen insoweit die gesetz-

lich vorgesehene Vorgabe und Nutzungsform-Einschränkung, dass die Vo-

raussetzungen für eine abweichende Teilnahme an Betriebsratssitzungen 

mittels Video- oder Telefonkonferenz in der Geschäftsordnung des Be-

triebsrats (§ 36 BetrVG) unter Sicherung des Vorrangs der Präsenzsitzung 

festgelegt sind bzw. sein müssen, um diese abweichenden Kommunikations-

formen nutzen zu können. Damit steht – wie in der Begründung des Kabi-

nettsbeschlusses (BT zur dortigen Nr. 4 lit. b, S. 20) zutreffend hervorgeho-

ben wird – die Frage, ob und inwieweit die Möglichkeit der Video- und 

Telefonkonferenz genutzt wird, „grundsätzlich“ (jedenfalls „formell“) in der 

alleinigen Entscheidungsbefugnis des Betriebsrats. Hat sich der Be-

triebsrat (ebenso der Betriebsausschuss und andere Ausschüsse des Betriebs-

rats) eine Geschäftsordnung, die der Schriftform bedarf, (noch) nicht gege-

ben („Sollvorschrift“), scheidet eine abweichende Sitzungsteilnahme aus. 

Nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG-E sollte klarstellend das Wort „und“ 
eingefügt werden, da die in Abs. 2 genannten Voraussetzungen 
kumulativ vorliegen müssen. 

 

Zu § 30 Abs. 2 Nr. 2: Quorum für Widerspruch gegen Teilnahme per Video- 

oder Telefonkonferenz 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen auch die weitere 

durch Abs. 2 Nr. 2 vorgesehene Einschränkung für eine „abweichende“ Sit-

zungsdurchführung, wenn „mindestens ein Viertel der Mitglieder des Be-

triebsrats binnen einer von dem Vorsitzenden zu bestimmenden Frist diesem 

gegenüber widerspricht“. Es ist wichtig, dass diese weitere Voraussetzung 

im Gesetzestext/Verfügungsteil dieser vorgesehenen Regelung steht und es 

nicht einem Betriebsrat obliegt, ein – insbesondere höheres – Quorum für 

einen Widerspruch gegen die abweichende Sitzungsform in der Geschäfts-

ordnung festzuschreiben. Diese gesetzliche Vorgabe dient der gesetzlich vor-

gesehenen Sicherung des Vorrangs der Präsenzsitzung (s. o. zu § 30 Abs. 1 
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Satz 4 und zu § 30 Abs. 2 Eingangssatz) und auch einem diesbezüglichen 

Minderheitenschutz, die nicht „ausgehebelt“ werden darf. 

Zwar wird im Verfügungsteil des Gesetzes auf die „von dem Vorsitzenden zu 

bestimmende Frist“ (hier sollte – entsprechend unserer Hervorhebung – un-

bedingt ergänzt werden: „…binnen einer … zu bestimmenden angemes-

senen Frist…“) und in der Begründung des Entwurfs auf seine Verpflichtung 

zur diesbezüglichen Fristsetzung hingewiesen und darauf „dass und in wel-

cher Weise die Nutzung von Video- und Telefonkonferenz beabsichtigt ist“. 

Für die Rechtssicherheit wünschenswert wäre jedoch insoweit und zu den 

Modalitäten der Rückmeldung der eingeladenen Mitglieder sowie ggf. einer 

Angabe der Gründe für eine „abweichende“ Sitzungsdurchführung eine kon-

kretisierende Änderung/Ergänzung des § 29 BetrVG. 

 

Zu § 30 Abs. 2 Nr. 3: Sicherstellung der Verhinderung einer Kenntnisnahme 

durch Dritte 

Diese Regelung sieht in Satz 1 als weitere Voraussetzung für eine „abwei-

chende“ Sitzungsteilnahme mittels Video- und Telefonkonferenz vor, dass 

sicherzustellen ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen 

können. In der Begründung des Kabinettsbeschlusses (BT zur dortigen Nr. 4 

lit. b, S. 20) wird hierzu zum einen auf technische Maßnahmen, wie beispiels-

weise eine Verschlüsselung der Verbindung, sowie auf organisatorische 

Maßnahmen, wie die Nutzung eines nicht öffentlichen Raumes während der 

Dauer der Sitzung, verwiesen.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese Regelung nach 

Maßgabe der folgenden Bedenken und Ergänzungsvorschläge: Geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, ist grundsätzlich die 

Aufgabe des Arbeitgebers: Telekommunikationseinrichtungen sind (techni-

scher) Sachaufwand des Betriebsrates (§ 40 Abs. 2 BetrVG), die der Arbeit-

geber zur Verfügung zu stellen hat, worauf die Begründung des Entwurfs (BT 

zur dortigen Nr. 4 lit. b, S. 21) – ansatzweise – hinweist. Insoweit muss der 

Arbeitgeber dafür sorgen, dass Abhörsicherheit, kryptierte Übertragung und 

ein sicheres personenbezogenes Identifizierungssystem der Teilnehmer*in-

nen gewährleistet ist. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften halten 

insoweit eine Aufnahme dieser Verpflichtungen – zumindest als Klarstellung 

– in den Gesetzestext/Verfügungsteil des Gesetzes für erforderlich.  
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Zutreffend wird in Satz 2 dieser Regelung darauf hingewiesen, dass eine Auf-

zeichnung der Sitzung unzulässig ist. Damit wird auch sichergestellt, dass 

eine heimlich aufgenommene Sitzungsaufzeichnung vor Gericht nicht ver-

wertbar ist. Da es insoweit jedoch auch und zuvorderst um die Persönlich-

keitsrechte der teilnehmenden Betriebsratsmitglieder geht, bleibt die Frage 

offen, wie ein solches Aufzeichnungsverbot kontrolliert werden soll, zumal 

eine solche Aufzeichnung technisch einfacher und „unbeobachteter“ erfol-

gen kann, als in einer Präsenzsitzung. 

 

 Zu § 30 Abs. 3 BetrVG-E (Nr. 6 lit. b) 

 Mit dem neuen Abs. 3 des § 30 wird qua gesetzlicher Fiktion bestimmt, dass 

im Falle der „zusätzlichen Möglichkeit der Teilnahme mittels Video- und Te-

lefonkonferenz, …auch eine Teilnahme vor Ort als erforderlich (gilt)“. 

Diese Vorschrift wird vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften insoweit 

als Klarstellung (im Sinne des § 40 Abs. 1 – erforderliche Betriebsratstätig-

keit) begrüßt, als damit vermieden werden soll, dass Betriebsräte gezwungen 

werden, auf eine Teilnahme vor Ort aus Kostengründen zu verzichten (zu 

möglichen Gefahren/Risiken vgl. Ausführungen zu Nr. 6 lit. b bzgl. § 30 Abs. 

2 Eingangssatz).  

  

7. Einfügung eines neuen Satzes nach Satz 1 in § 33 Abs. 1 BetrVG (Nr. 7) 

Mit der Einfügung des Satzes „Betriebsratsmitglieder, die mittels Video- und 

Telefonkonferenz an der Beschlussfassung teilnehmen, gelten als anwe-

send.“, soll – wiederum – durch gesetzliche Fiktion erreicht werden, dass 

eine Beschlussfassung auch dann wirksam erfolgen kann, wenn einzelne o-

der alle Betriebsratsmitglieder mittels Video- oder Telefonkonferenz an ihr 

teilnehmen (vgl. Begründung des Kabinettsbeschlusses zum BT, zur dortigen 

Nr. 5, S. 21).  

Hintergrund dieser Regelung ist, nunmehr gesetzlich der herrschenden Auf-

fassung (h.M.) in Rechtsprechung und Literatur die Grundlage zu entziehen: 

Nach der h.M. in Rechtsprechung und Literatur ist bislang nicht nur eine Be-

schlussfassung im Umlaufverfahren unzulässig,7 sondern auch eine schriftli-

che, telegrafische oder fernmündliche Beschlussfassung sowie eine solche 

                                                             
7 Vgl. etwa zur derzeit geltenden Regelung des § 33 BetrVG: BAG v. 4.8.1975 – 2 AZR 266/74, AP 

BetrVG 1972 § 102 Nr. 4. 
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per E-Mail, Internet oder Intranet, auch unter Nutzung webbasierter Anwen-

dungen.8 Gleiches gilt grundsätzlich auch für eine Beschlussfassung per Vi-

deokonferenz.9 Auch, wenn für eine Beschlussfassung per Videokonferenz 

die über dieses elektronische Medium zugeschalteten Mandatsträger als 

„anwesende“ Teilnehmer anzusehen sein sollten, wird nach überwiegender 

Auffassung in der Literatur das Prinzip der Nichtöffentlichkeit der Sitzungen 

(§ 30 Satz 4 BetrVG) idR nicht gewährleistet. 

Wird der Auffassung des Entwurfs für eine zusätzliche (abweichende) und 

flexible Teilnahmemöglichkeit an Betriebsratssitzungen und Beschlussfas-

sungen gefolgt, ist diese – § 30 Abs. 1 Satz 5 bis Abs. 3 BetrVG-E (Nr. 6) 

folgende – Regelung als Ergänzung konsequent und folgerichtig zu begrü-

ßen. 

Es sollte jedoch klargestellt werden, dass Wahlvorgänge, etwa zur 
Konstituierung und inneren Organisation des Betriebsrats (Wahl 
des*der Betriebsratsvorsitzende*n, Freistellungen etc.) sowie ge-
heime Abstimmungen, ausschließlich in Präsenzsitzungen wirksam 
durchgeführt werden können. 

 

8. Anfügung eines weiteren Satzes in § 34 Abs. 1 BetrVG (Nr. 8) 

Durch die Anfügung eines vierten Satzes in § 34 Abs. 1 wird dem Manko 

Rechnung getragen, dass die nach § 34 Abs. 1 Satz 3 vorgeschriebene ei-

genhändige Eintragung der Sitzungsteilnehmer*innen in die Anwesen-

heitsliste, die der Niederschrift beizufügen ist, im Falle der Sitzungsteil-

nahme mittels Video- und Audiokonferenz nicht möglich ist. Nach der 

vorgesehenen gesetzlichen Regelungsergänzung wird im Falle einer abwei-

chenden Sitzungsteilnahme die Anwesenheitsbestätigung nach Satz 3 durch 

eine solche in Textform (§ 126b BGB) gegenüber dem Vorsitzenden ersetzt. 

Mit dem Kabinettsbeschluss wurde eingefügt, dass das Betriebsratsmitglied, 

das mittels Video- und Telefonkonferenz an der Sitzung teilnimmt, seine Teil-

nahme gegenüber dem Vorsitzenden in Textform zu bestätigen hat. Diese 

explizite Verpflichtung des einzelnen Betriebsratsmitglieds war im Referen-

tenentwurf nicht vorgesehen. Dies hat sich jedoch aus dem Umstand erge-

ben, dass diese Bestätigung in Textform die eigenhändige Eintragung in die 

                                                             
8 Vgl. Fitting, BetrVG, 30. Aufl., § 33 Rn. 21a. 
9 Vgl. ebd. (Fn. 7) Rn. 21 b sowie ArbG Stuttgart v. 25.4.2019 – 21 BV 62/18 BeckRS 2019, 10530 

Rn. 60). 
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Anwesenheitsliste ersetzen soll (vgl. noch BT des RefE S. 22). Insofern ist 

diese Änderung als rein klarstellend anzusehen. 

Diese § 30 Abs. 1 Satz 5 bis Abs. 3 BetrVG-E (Nr. 6) folgende Regelung ist 

im Falle einer ergänzenden bzw. abweichenden Sitzungsteilnahme mittels 

Video- oder Telefonkonferenz als konsequent und folgerichtig zu begrüßen. 

 

9. Einfügung eines neuen Satzes nach Satz 1 in § 51 Abs. 3 BetrVG (Nr. 9) 

Durch die Einfügung eines neuen Satzes 2 in § 51 Abs. 3 wird die gesetzliche 

Fiktion der Anwesenheit für Betriebsratsmitglieder im Falle einer „abwei-

chenden“ Sitzungsteilnahme (§ 30 Abs. 2 Satz 1 BetrVG-E) nach Maßgabe 

des § 33 Abs. Satz 2 BetrVG-E (Nr. 7; vgl. dortige Ausführungen) auf das 

mittels einer solchen Kommunikationsform teilnehmende Gesamtbetriebs-

ratsmitglied erstreckt. Diese Regelung gilt – wie auch § 30 Abs. 1 Satz 5 bis 

Abs. 3 BetrVG-E – durch jeweilige Verweisungen – für den Konzernbetriebs-

rat, die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie die Konzern-

Jugend- und Auszubildendenvertretung. 

Diese § 30 Abs. 1 Satz 5 bis Abs. 3 BetrVG-E (Nr. 6) und § 33 Abs. 1 Satz 2 

BetrVG-E folgende Regelung ist im Falle einer ergänzenden bzw. abweichen-

den Sitzungsteilnahme mittels Video- oder Telefonkonferenz als konsequent 

und folgerichtig zu begrüßen. 

 

10. Streichung von Wörtern in § 60 Abs. 1 BetrVG (Nr. 10) 

Durch die Streichung der Wörter „und das 25. Lebensjahr noch nicht vollen-

det haben“ in § 60 Abs. 1 soll den „gesellschaftlichen Realitäten“ Rechnung 

getragen werden, dass Auszubildende heutzutage häufig älter sind als 25 

Jahre (vgl. BT des Kabinettsbeschlusses zur dortigen Nr. 8, S. 21). Durch die 

Streichung dieser einschränkenden Voraussetzung sind Auszubildende, die 

älter als 25 Jahre sind, zukünftig nicht mehr von einer Interessenvertretung 

durch die JAV ausgeschlossen. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese zeitgemäße An-

passung. Sie ist v. a. deshalb positiv, weil bei der Berechnung des Schwel-

lenwertes, ab dem eine JAV errichtet werden kann, künftig alle Auszubilden-

den unabhängig ihres Alters mitgezählt werden. Dadurch dürfte die Zahl 

der Jugend- und Auszubildendenvertretungen zukünftig steigen. Die Wahl-

berechtigung ist in § 61 geregelt und verweist auf § 60 Abs. 1. Damit sind 
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künftig alle Auszubildende unabhängig ihres Alters auch aktiv wahlberech-

tigt. 

In diesem Zusammenhang sollte außerdem in § 78a BetrVG klargestellt 

werden, dass die dort geregelte Übernahmeverpflichtung des Arbeitge-

bers auch für dual Studierende gilt, die Mitglied in einem der genannten 

Gremien sind. Bisher werden dual Studierende durch den § 78a BetrVG nicht 

in gleichem Maße wie Auszubildende einer dualen Ausbildung geschützt; 

gleichwohl entsteht dasselbe arbeitsrechtliche Schutzbedürfnis. Auch mit 

Blick auf die zunehmenden dualen Studiengänge ist eine Angleichung drin-

gend notwendig, um einheitliche Schutzbestimmungen für dual Studierende 

zu gewährleisten. 

Im Übrigen müssen zum besseren Schutz der JAV-Mitglieder die Antrags-

rechte des Arbeitgebers nach § 78a Abs. 4 BetrVG entfallen. 

 

11. Einfügung von Wörtern in § 61 Absatz 2 Satz 1 BetrVG (Nr. 11) 

Durch die Ergänzung der Wörter „oder die zu ihrer Berufsausbildung be-

schäftigt sind“ in § 61 Abs. 2 Satz 1 wird beabsichtigt, dass zukünftig Aus-

zubildende unabhängig ihres Alters passiv wahlberechtigt sind. Damit 

sollen sich auch Auszubildende, die älter als 25 Jahre sind, in der Jugend- 

und Auszubildendenvertretung engagieren können. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sehen diese vorgesehene Än-

derung kritisch; sie sollte gestrichen werden. Ihre Folge wäre, dass nicht – 

wie bisher – Auszubildende zwischen 18 und 25 Jahren sowohl zur JAV, als 

auch zum Betriebsrat (BR) wählbar wären, sondern allen zu ihrer Berufsaus-

bildung Beschäftigten das passive Wahlrecht zu BR und JAV zukäme. Diese 

vorgesehene Änderung kann mit Blick auf die großen Entwicklungsunter-

schiede in dieser Altersgruppe zu Problemen bei der Repräsentation jugend-

licher Interessen führen. Die Aufhebung der Altersgrenze ist wichtig, sollte 

sich aber auf das aktive Wahlrecht beschränken. Ansonsten wäre dies letzt-

lich auch mit der dem vorliegenden Entwurf (ursprünglich) intendierten Ziel-

setzung einer „Stärkung der Betriebsräte“ nicht vereinbar.  

Schließlich können diese zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten über 25 

Jahre (die altersbezogen ohnehin schwerlich die Interessen der jugendlichen 

AN wahrnehmen können) die statusmäßig erfahrenen Interessen der Auszu-

bildenden auch in den Betriebsrat einbringen. 
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12. Änderung des § 63 BetrVG in Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 (Nr. 12) 

Durch die Ersetzung des Wortes „fünfzig“ durch die Angabe „100“ in § 63 

Abs. 4 Satz 1 und die Ersetzung der Angabe „51 bis 100“ durch die Angabe 

„101 bis 200“ in § 63 Abs. 5 werden die Erhöhungen der Schwellenwerte – 

genauer: die Arbeitnehmergrenzzahlen des § 14a BetrVG-E (Nr. 4, vgl. dor-

tige Ausführungen) zum Anwendungsbereich des vereinfachten zweistufigen 

(§ 14a Abs. 1) und des vereinfachten einstufigen (§ 14a Abs. 3) Wahlverfah-

rens für die obligatorische (verpflichtende) Durchführung in dieser Verfahren-

sart – im Sinne einer Ausweitung des verpflichtenden und des vereinbarten 

Wahlverfahrens auf die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung 

nachvollzogen. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese „parallele“ An-

passung der Wahlvorschriften als Folgeänderung zu Nr. 4. 

 

13. Einfügung von Wörtern in § 64 Absatz 3 BetrVG (Nr. 13) 

Durch die Einfügung der Worte „oder sein Berufsausbildungsverhältnis be-

endet“ in § 64 Abs. 3 soll im Anschluss an die Streichung der Altersgrenze 

und das alleinige Abstellen auf den Ausbildungsstatus nach Maßgabe des 

§ 60 Abs. 1 BetrVG-E (vgl. Ausführungen zu Nr. 10) für die Errichtung der 

JAV sichergestellt werden, dass Mitglieder der JAV, die als Auszubildende in 

das Gremium gewählt worden sind, auch nach Beendigung des Berufsaus-

bildungsverhältnisses bis zum Ende ihrer Amtszeit Mitglied der JAV bleiben 

(dürfen). 

Diese Ergänzung ist als Folgeänderung zu § 60 Abs. 1 BetrVG-E (Nr. 10) als 

unproblematisch zu begrüßen, soweit – wie gefordert – die beabsichtigte 

Änderung/Ergänzung nach Maßgabe des § 61 Absatz 2 Satz 1 BetrVG-E (Nr. 

11) gestrichen wird. 

 

14. Änderung des § 76 BetrVG in Absatz 3 Satz 4 (Nr. 14) 

Durch die Änderung des vierten Satzes in § 76 Abs. 3, wonach die Beschlüsse 

der Einigungsstelle auch in elektronischer Form niedergelegt und vom Vor-

sitzenden mit seiner qualifizierten elektronischen Signatur versehen werden 

können, wird gesetzlich klargestellt, dass die nach § 76 Abs. 3 Satz 4 gere-

gelte „schriftliche Niederlegung“ (Unterzeichnung) der Beschlüsse der Eini-
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gungsstelle durch die*den Vorsitzende*n statt ausschließlich durch Schrift-

form auch durch die elektronische Form nach § 126 a BGB erfolgen und sie 

ersetzen kann. Damit soll der zur geltenden Regelung entgegenstehenden 

Rechtsprechung des BAG (Beschluss vom 05.10.2010, Az. 1 ABR 31/09), 

wonach der Einigungsstellenspruch nicht mittels elektronischer Form unter-

zeichnet werden kann, gesetzlich die Grundlage entzogen werden. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften halten die Änderung zugunsten 

einer höheren Flexibilität für die Abfassung und Übermittlung diesbezügli-

cher Beschlüsse in der Praxis für unproblematisch und daher begrüßenswert. 

 

 

15. Einfügung eines weiteren Satzes nach Satz 2 in § 77 Absatz 2 BetrVG (Nr. 

15) 

Anders als noch im Referentenentwurf des BMAS enthält der einzufügende 

Satz in § 77 Absatz 2 BetrVG keine explizite gesetzliche Klarstellung, dass 

die schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden kann. Diese 

im Schrifttum umstrittene Frage wird nicht explizit geklärt. Im ersten Teil des 

neu einzufügenden Satzes („Werden Betriebsvereinbarungen in elektroni-

scher Form geschlossen (…)“) wird zumindest implizit deutlich, dass eine 

Ersetzung der schriftlichen Form durch die elektronische möglich ist. Dies 

wird auch in der Begründung des Kabinettsbeschlusses zur dortigen Nr. 13 

klar formuliert (BT zu Nr. 13, S. 22). 

Anders als bei der Niederlegung der Beschlüsse der Einigungsstelle durch 

einseitige Erklärung, handelt es sich bei der Betriebsvereinbarung jedoch um 

eine (vertragsähnliche) zweiseitige Erklärung, bei der es nach § 126 Abs. 2 

Satz 2 BGB ausreicht, dass jede Partei die für die andere Partei bestimmte 

Urkunde unterzeichnet, was § 126a Abs. 2 BGB für die elektronische Form 

nachvollzieht. Nach der Begründung des Kabinettsbeschlusses (BT zur dorti-

gen Nr. 13, S. 22), sollen wegen des nachvollziehbaren Interesses der AN 

daran, dass Arbeitgeber und Betriebsrat einen gleichlautenden Text unter-

zeichnet haben, auf dem nach § 77 Abs. 2 BetrVG auszulegenden Betriebs-

vereinbarungstext beide Signaturen ersichtlich (und damit § 126 Abs. 2 Satz 

2 i.V.m mit § 126a Abs. 2 BGB ausgeschlossen) sein. Hierzu bedarf es nach 

Maßgabe des zweiten Satzteils der beabsichtigten Satzeinfügung der Rege-

lung, dass „die qualifizierte elektronische Signatur von Betriebsrat und Ar-

beitgeber … auf demselben Dokument zu erfolgen (hat)“. 
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Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese an den Interes-

sen der AN orientierte Ergänzung des § 77 Abs. 2 durch den vorgesehenen 

neuen Satz 3.  

 

16. Einfügung eines neuen § 79a BetrVG nach § 79 BetrVG (Nr. 16) 

Durch die Einfügung des neuen § 79a („Datenschutz“) wird die den Mit-

gliedstaaten durch Art. 4 Nr. 7 Hs. 2 der VO (EU) 2016/679 – d. h., der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) – eröffnete Möglichkeit genutzt, den 

für die Datenverarbeitung Verantwortlichen im deutschen Recht zu bestim-

men: Die Frage der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit bei der Verar-

beitung personenbezogener Daten durch den Betriebsrat, die seither im 

Schrifttum, in der Rechtsprechung von Instanzgerichten sowie durch die Hal-

tung einiger Landesdatenschutzbehörden umstritten ist, wird – entsprechend 

der bisherigen Rechtslage – durch Zuweisung an den Arbeitgeber gesetzlich 

klargestellt (Satz 2). Der Betriebsrat hat bei seiner Verarbeitung personenbe-

zogener Daten (weiterhin) die Vorschriften über den Datenschutz einzuhalten 

(Satz 1). Darüber hinaus wird eine Pflicht des Betriebsrats eingeführt, den 

Arbeitgeber bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften zu 

unterstützen (Satz 3). 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen ausdrücklich, dass 

der Gesetzgeber mit dieser klarstellenden neuen Vorschrift, die der DGB und 

seine Mitgliedsgewerkschaften vom Gesetzgeber bereits im Vorfeld gefordert 

haben,10 die bisherige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur daten-

schutzrechtlichen Verantwortlichkeit des Arbeitgebers auch für die personen-

bezogene Datenverarbeitung des Betriebsrats fortführt. Damit bleibt der Be-

triebsrat lediglich „Teil der verantwortlichen Stelle“ bzw. des 

Verantwortlichen (Arbeitgebers). Diese Anordnung in Satz 2 ist sachgerecht, 

da der Betriebsrat bzw. seine Mitglieder nicht nur vermögenslos ist bzw. sind 

(vgl. § § 7 Abs. 1 BetrVG), sondern der Betriebsrat auch keine nach außen 

rechtlich verselbständigte Institution ist (vgl. Begründung des Kabinettsbe-

schlusses, AT II., S. 16; BT zur dortigen Nr. 14, S. 24). Wäre der Betriebsrat 

datenschutzrechtlich selbst Verantwortlicher i.S. der DSGVO, würden ihn 

                                                             
10 Vgl. schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur öffentlichen Anhörung 

von Sachverständigen in Berlin am 2. November 2020 zu Anträgen der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 

19/17104) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/16843), Ausschuss-Drs. 

19(11)820 v. 30.10.2020, S. 59. 
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dann auch alle Pflichten eines Verantwortlichen treffen, die er gar nicht er-

füllen kann (vgl. etwa Art. 15 ff., 26, 30 DSGVO). Er wäre dann u. U. mit 

dem Verantwortlichen (Arbeitgeber) „gemeinsam Verantwortlicher“ und 

müsste entsprechende Vereinbarungen abschließen. Da der Betriebsrat wie-

derum hinsichtlich seiner (personenbezogenen) Datenverarbeitung nur ein-

geschränkt kontrolliert werden kann/darf (woraus der Streit um seine eigene 

Verantwortlichkeit basiert), ist die klarstellende Regelung (Satz 2) sinnvoll.  

Satz 1 (Verpflichtung des Betriebsrats zur Einhaltung des Datenschutzes) gibt 

die bisher geltende Rechtslage wieder, die niemand in Frage stellt.  

Kritisch gesehen wird vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften je-

doch, dass Satz 3 eine „beiderseitige Unterstützungspflicht von Arbeitgeber 

und Betriebsrat bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften“ 

(vgl. Begründung im Kabinettsbeschluss, BT zu dortigen Nr. 14, S. 23) pos-

tuliert, die „durch die Hintertür“ doch als eine „gemeinsame Verantwortlich-

keit“ verstanden werden könnte. Begründet wird diese Unterstützungspflicht 

des Betriebsrats (nämlich) mit der (Hervorhebung vom Verfasser:) „inneror-

ganisatorischen Selbständigkeit und Weisungsfreiheit des Betriebsrats“ 

und damit, dass er (Hervorhebung vom Verfasser:) „…innerhalb seines Zu-

ständigkeitsbereichs eigenverantwortlich die Umsetzung technischer und 

organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit im 

Sinne der Artikel 24 und 32 der Datenschutz-Grundverordnung sicherzustel-

len (hat)“ (vgl. Begründung im Kabinettsbeschluss, BT zur dortigen Nr. 14, 

S. 23). Als Beleg für die „beiderseitige Unterstützungspflicht“ wird auf die 

Pflicht des Arbeitgebers, als Verantwortlicher ein Verzeichnis von Verarbei-

tungstätigkeiten zu führen (§ 30 DSGVO), das auch die Verarbeitungstätig-

keiten des Betriebsrats enthalten muss, und auf datenschutzrechtliche Aus-

kunftsansprüche (§ 15 DSGVO) des Arbeitgebers aus den durch den 

Betriebsrat verarbeiteten Daten verwiesen. Alle diese Argumente sind letzt-

lich „Wasser auf die Mühlen“ derjenigen Vertreter*innen in Literatur und 

Rechtsprechung, die die Auffassung vertreten, der Betriebsrat sei (spätes-

tens) seit Inkrafttreten der DSGVO datenschutzrechtlich (zumindest Mit-) 

Verantwortlicher.  

Fraglich ist schließlich, wie die von der vorgesehenen Regelung (Satz 3) an-

gedachte „gegenseitige Unterstützungspflicht“ (praktisch) aussehen soll. In 

der Begründung zum Kabinettsbeschluss (BT zur dortigen Nr. 14, S. 23) wird 

auf die Beratung (und Kontrolle?) des betrieblichen Datenschutzbeauftrag-

ten (bDSB) verwiesen. Da eine Kontrolle des Betriebsrats aufgrund seiner 

Selbständigkeit in seinem Aufgabenbereich und seiner Weisungsfreiheit nach 
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Auffassung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften jedoch abzulehnen 

ist (und nach der geltenden Rechtsprechung11 gar auch in Bezug auf die*den 

betrieblichen Datenschutzbeauftragte*n abgelehnt wird), wäre es vorzugs-

würdig, wenn der Betriebsrat für – die angesprochenen – datenschutzrecht-

lich sensiblen Fragestellungen externen Sachverstand in Anspruch neh-

men könnte, d. h., dass die diesbezügliche Beratung durch externe 

Sachverständige als erforderlich anzuerkennen ist. Denn externe Sachver-

ständige wären unabhängig. Eine Kontrolle kann, um die Unabhängigkeit zu 

gewährleisten, nur durch die Aufsichtsbehörden erfolgen. Eine Unterstüt-

zung mit Sachverstand könnte durch ein Recht der Betriebsräte, sich an die 

Landesdatenschutzaufsichtsbehörden zu wenden, erreicht werden. 

Zu kritisieren ist der in der Begründung neu eingefügte Passus auf Seite 23, 

der festhält, dass die Stellung und die Aufgaben des Datenschutzbeauftrag-

ten sich nach der Datenschutz-Grundverordnung (Artikel 38 und 39) richten 

und somit auch gegenüber dem Betriebsrat als Teil der verantwortlichen 

Stelle bestehen (vgl. aber zwischenzeitlich erfolgte Ergänzung durch den Än-

derungsantrag der Regierungsfraktionen; hierzu im letzten Absatz der Stel-

lungnahme zu § 79a BetrVG-E). Soweit erforderlich, sollte der Betriebsrat die 

Beratung durch den Datenschutzbeauftragten in Anspruch nehmen, heißt es 

in der Begründung weiter. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften be-

kräftigen, dass es externen Sachverstand erfordert und verweisen auf die 

obigen Ausführungen.  

Zutreffend wird zumindest in der Begründung des Kabinettsbeschlusses (BT 

zur dortigen Nr. 14, S. 23) ausgeführt, dass der Arbeitgeber dem Betriebsrat 

mit den erforderlichen Sachmitteln, wie etwa geeigneten Sicherungseinrich-

tungen für Unterlagen mit personenbezogenen Daten, auszustatten hat. 

Um der bisher geltenden Rechtslage gerecht zu werden, sollte Satz 3 i.S. 

einer den Betriebsrat nicht in die datenschutzrechtliche Alleinverantwortung 

des Arbeitgebers „einbeziehende Pflichtenrolle“ umformuliert werden (Mit-

wirkungspflichten des Betriebsrats im Innenverhältnis); die Inanspruchnahme 

externen Sachverstands sollte – auch in diesem Zusammenhang – als „er-

forderlich“ im Gesetz anerkannt werden. 

Zu begrüßen sind die nach dem Kabinettsbeschluss durch den Ände-
rungsantrag der Regierungsfraktionen nach Maßgabe von dessen 
Art. 1 Nr. 3 in Art. 1 Nr. 16 (§ 79a BetrVG-E) – und damit im Verfü-

gungsteil des Gesetzes – neu angefügten beiden Sätze, wonach der 

                                                             
11 Vgl. BAG 11.11.97 – 1 ABR 21/97. 
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oder die Datenschutzbeauftragte gegenüber dem Arbeitgeber zur Verschwie-

genheit über Informationen verpflichtet ist, die Rückschlüsse auf den Mei-

nungsbildungsprozess des Betriebsrats zulassen. Außerdem wird klargestellt, 

dass die Verschwiegenheitsverpflichtung der oder des Datenschutzbeauf-

tragten nach den §§ 6 Abs. 5 Satz 2, 38 Abs. 2 BDSG hinsichtlich der vom 

Betriebsrat verarbeiteten personenbezogenen Daten auch gegenüber dem 

Arbeitgeber gilt; dies ergibt sich gleichsam aus Art. 38 Abs. 5 DSGVO, wo-

nach „der Datenschutzbeauftragte … nach dem Recht der Union oder der 

Mitgliedstaaten bei der Erfüllung seiner Aufgaben an die Wahrung der Ge-

heimhaltung oder der Vertraulichkeit gebunden (ist)“.  

Diese ergänzten Sätze stellen offenbar die „Kompensation“ und Richtigstel-

lung zu dem in der Begründung des Kabinettsbeschlusses (BT S. 23) enthal-

tenen Ausführungen in Bezug auf „die Stellung und die Aufgaben des Da-

tenschutzbeauftragten…“ dar, die „…somit auch gegenüber dem 

Betriebsrat als Teil der verantwortlichen Stelle“ bestehen (vgl. obige kritische 

Ausführungen): Mit den angefügten Sätzen wird demnach zutreffend klarge-

stellt, dass die Verschwiegenheitspflichten des oder der Datenschutzbeauf-

tragten auch solche Informationen umfassen, deren Bekanntgabe an den Ar-

beitgeber die interessenvertretungsrechtliche Unabhängigkeit des 

Betriebsrats berühren, weshalb Datenschützer darüber auch gegenüber dem 

Arbeitgeber Verschwiegenheit zu wahren haben. 

Ergänzend sollte – zumindest in der Begründung (nach Maßgabe des vorge-

sehenen Änderungsantrages der Koalitionsfraktionen zu Nr. 3 betr. § 79a 

BetrVG-E) klargestellt werden, dass die Überwachungsaufgabe des Daten-

schutzbeauftragten nach Art. 39 Abs. 1 lit. b DS‐GVO sich nicht auf die Da-

tenverarbeitung beim bzw. durch den Betriebsrat bezieht. Denn nach der 

BAG-Rechtsprechung sind Kontrollrechte des bzw. der Datenschutzbeauf-

tragten nicht mit der vom Betriebsverfassungsgesetz vorgeschriebenen inte-

ressenvertretungsrechtlichen Unabhängigkeit des Betriebsrats vereinbar.  

 

 

17. Anfügung von zwei weiteren Sätzen an § 80 Abs. 3 BetrVG (Nr. 17) 

Mit der Anfügung der neuen Sätze 2 und 3 an § 80 Abs. 3 soll – angesichts 

der in zunehmenden Maße durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ge-

prägten Arbeitswelt) – dem Betriebsrat ein vereinfachter Zugriff auf 
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Sachverstand für die Einführung oder Verwendung von Künstlicher Intelli-

genz verschafft werden, um diesbezüglich schneller reagieren zu können. 

Dadurch werde eine (auch) für den Arbeitgeber wichtige zeitnahe Ent-

scheidung gefördert (so die Begründung zu Nr. 17, S. 24). Mit der Möglich-

keit der Hinzuziehung eines KI-Sachverständigen entfällt in diesen Angele-

genheiten zukünftig die Prüfung der Erforderlichkeit (Satz 2). Allerdings 

haben die Betriebsparteien über die Hinzuziehung dieses oder zusätzlicher 

KI-Sachverständigen weiter die nach Satz 1 vorgeschriebene Vereinbarung 

zu treffen. Gleiches gilt für die Einigung von Arbeitgeber und Betriebsrat auf 

einen ständigen KI-Sachverständigen (Satz 3).  

Anders als noch im Referentenentwurf des BMAS vorgesehen, soll die Hin-

zuziehung einer*s Sachverständigen mit der neuen Regelung im Bereich der 

Künstlichen Intelligenz als erforderlich gelten und nicht in allen Angelegen-

heiten des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Zum einen bedeutet dies zwar, dass 

diese Vorschrift nicht nur auf Angelegenheiten des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG 

beschränkt ist, sondern umfassend für die Einführung und Verwendung von 

Künstlicher Intelligenz gilt. Diese „Erweiterung“ ist zunächst grundsätzlich 

zu begrüßen. Denn die Beschränkung auf Angelegenheiten des § 87 Abs. 1 

Nr. 6 BetrVG für Informations- und Kommunikationstechnik war gerade im 

Hinblick auf KI zu kurz gegriffen. Da der Begriff „Künstliche Intelligenz“ nicht 

gesetzlich – etwa im vorliegenden Gesetzentwurf – definiert ist und eine Ab-

grenzung zwischen „Künstlicher Intelligenz“ und „einfacher“ Informations- 

und Kommunikationstechnologie nicht trennscharf möglich ist, sehen der 

DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften die Gefahr, dass es in der prakti-

schen Arbeit unterschiedliche Auffassungen zwischen Betriebsrat und Arbeit-

geber geben wird, welche Maßnahme konkret der „Künstlichen Intelligenz“ 

zuzuordnen sind. Daher sollte diese maßnahmenbezogene Unterscheidung 

für die erforderliche Hinzuziehung eines oder einer Sachverständigen aufge-

geben werden. 

Die vorgesehene „Erleichterung“ für die Hinzuziehung von externem Sach-

verstand ist nach Auffassung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften 

allenfalls ein kleiner Schritt „in die richtige Richtung“, insgesamt aber – nach 

der vorstehend hervorgehobenen Zielsetzung eines schnelleren Zugriffs auf 

Sachverständige für den Betriebsrat – in mehrfacher Hinsicht enttäuschend. 

Zum einen ist die Fiktion der Erforderlichkeit der Hinzuziehung auf lediglich 

eine*n KI-Sachverständige*n beschränkt. Zum anderen soll die Hinzuzie-

hung weiterhin erst „nach näherer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber“ 

(§ 80 Satz 1) über die Kosten und die Person des Sachverständigen möglich 
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sein, was in der Praxis aber gerade einen schnellen oder zumindest zeitnahen 

Zugriff auf externen Sachverstand in Frage stellt. 

Daher fordern der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften – wie 
schon seit langem – vom Gesetzgeber die Änderung/Ergänzung 
des § 80 Abs. 3 zur generellen Möglichkeit einer beschleunigten 

Beiziehung von Sachverständigen analog § 111 Satz 2 Hs. 1 für die 

unterstützende Hinzuziehung eines Beratenden, aber ohne Beschränkung 

auf den Fall von Betriebsänderungen und ohne die dortige einschränkende 

Schwellenwertvoraussetzung („in Unternehmen mit mehr als 300 Arbeitneh-

mern“).12 

 

18. Änderung des § 87 Abs. 1 BetrVG durch Anfügung einer „Nr. 14 Ausgestal-

tung von mobiler Arbeit, die mittels Informations- und Kommunikationstech-

nik erbracht wird.“ (Nr. 18) 

Durch diese Ergänzung des „Katalogs“ der Mitbestimmung in sozialen An-

gelegenheiten soll nach der Begründung des Kabinettsbeschlusses (BT zur 

dortigen Nr. 16, S. 24) ein Mitbestimmungsrecht als Auffangtatbestand so-

wohl bei der inhaltlichen Ausgestaltung regelmäßiger als auch anlassbezo-

gener mobiler Arbeit geschaffen werden (etwa Regelungen über den zeitli-

chen Umfang mobiler Arbeit, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 

sowie über den Ort, von welchem aus mobil gearbeitet werden kann und 

darf; weiter zu konkreten Anwesenheitspflichten in der Betriebsstätte, zur 

Erreichbarkeit, zum Umgang mit Arbeitsmitteln der mobilen Arbeit und über 

einzuhaltende Sicherheitsaspekte). Anders als noch im Referentenentwurf 

vorgesehen wird im Kabinettsbeschluss herausgestellt, dass das Mitbestim-

mungsrecht nur gelte für die Ausgestaltung von mobiler Arbeit, die mittels 

Informations- und Kommunikationstechnik erbracht wird. Die Begrenzung 

auf diese Form mobiler Arbeit ist als Einschränkung abzulehnen. Die Begren-

                                                             
12 Vgl. DGB (Hrsg.), Themenheft: Betriebsverfassung im 21. Jahrhundert – rechtspolitische Empfeh-

lungen zur Mitbestimmung im Betrieb, September 2009, S. 27; vgl. auch schriftliche Stellungnahme 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 

25. Juni 2018 zu Anträgen der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 19/860) und der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/1710), Ausschuss-Drs. 19(11)78 v. 20.06.2018, S. 30, sowie schriftli-

che Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur öffentlichen Anhörung von Sachver-

ständigen in Berlin am 2. November 2020 zu Anträgen der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 19/17104) 

und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/16843), Ausschuss-Drs. 19(11)820 v. 

30.10.2020, S. 58. 
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zung auf Leistungserbringung unter Verwendung von Informationstechnolo-

gie verkennt, dass die Erbringung einer Arbeitsleistung in mobiler Arbeit und 

im Homeoffice ebenso analog erfolgen kann. 

Nach Auffassung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften ist ein zu-

sätzliches Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei mobiler Arbeit, wie im 

Homeoffice, unbedingt erforderlich: Der Arbeits- und Gesundheitsschutz 

muss auch bei mobiler Arbeit gelten, damit Beschäftigte vor Entgrenzung, 

Überlastung und gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen geschützt 

werden. In nur rund einem Drittel der Betriebe, die Homeoffice oder mobile 

Arbeit anbieten, gibt es dazu Betriebsvereinbarungen. Mitbestimmung ist 

aber unerlässlich, wenn es darum geht, Arbeit zu gestalten und Beschäftigte 

ausreichend zu schützen.13 Obwohl sich bei mobiler Arbeit Arbeitsabläufe 

und -verfahren grundlegend ändern und soziale Belange wesentlich betrof-

fen sind, wird den Betriebsräten bei diesem Thema Mitbestimmung häufig 

vollständig verweigert. 

Daher begrüßen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften grundsätzlich, 

dass der Entwurf des BMAS dieses Defizit angeht und ein Mitbestimmungs-

recht zu mobiler Arbeit vorsieht, um u. a. die mit mobiler Arbeit verbundenen 

Gefahren, zu denen die Entgrenzung von Arbeits- und Privatleben gehört, zu 

reduzieren (vgl. AT II., S. 16). Die Einschränkung des Mitbestimmungsrechts 

auf mobile Arbeit, die mittels Informations- und Kommunikationstechnik er-

bracht wird, ist zudem schon deswegen zu kritisieren, da sie im Verhältnis 

zum Referentenentwurf eine Einschränkung enthält, die zu Unsicherheit hin-

sichtlich des Anwendungsbereichs führen wird.  

Inhaltlich greift die vorgesehene Ergänzung zu § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG-E 

– entgegen der im Zusammenhang mit dem Gesetz zu mobiler Arbeit (MAG) 

angekündigten „Einführung und Ausgestaltung mobiler Arbeit“ – jedoch 

zu kurz. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern angesichts der 

auch in der Begründung des Entwurfs ausgeführten Entwicklungen und Er-

fordernisse in diesem Kontext ein zwingendes Mitbestimmungsrecht für Be-

triebsräte bei der Einführung und Ausgestaltung mobiler Arbeit (inkl. 

Homeoffice).14 

                                                             
13 Vgl. Legal Tribune Online (LTO) vom 07.01.2021; Download: https://www.lto.de/recht/hinter-

gruende/h/betriebsrat-mitbestimmung-homeoffice-mobile-arbeit-bmas-kanzleramt-corona-ar-

beitsrecht 
14 Vgl. etwa schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur öffentlichen Anhö-

rung von Sachverständigen in Berlin am 2. November 2020 zu Anträgen der Fraktion DIE LINKE (BT-

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/betriebsrat-mitbestimmung-homeoffice-mobile-arbeit-bmas-kanzleramt-corona-arbeitsrecht
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/betriebsrat-mitbestimmung-homeoffice-mobile-arbeit-bmas-kanzleramt-corona-arbeitsrecht
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/betriebsrat-mitbestimmung-homeoffice-mobile-arbeit-bmas-kanzleramt-corona-arbeitsrecht
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Auch bei der Einführung mobiler Arbeit muss der Betriebsrat mitbestimmen 

und hierfür auch initiativ werden können.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern daher eine 
diesbezügliche Ergänzung der für § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG-E vor-
gesehenen Regelung für ein entsprechendes Initiativrecht in Be-
zug sowohl auf die Einführung als auch Ausgestaltung jeglicher 
mobilen Arbeit, unabhängig von der Art ihrer Erbringung. 

 

19. Einfügung von Wörtern in § 90 Absatz 1 Nummer 3 BetrVG (Nr. 19) 

Durch die Einfügung der Wörter „einschließlich des Einsatzes von Künstlicher 

Intelligenz“ in § 90 Abs. 1 Nr. 3 soll klargestellt werden, dass die Pflichten 

des Arbeitgebers und die Rechte des Betriebsrats aus § 90 Abs. 1 Nr. 3 (Un-

terrichtung über die Planung von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen) auch 

dann gelten, wenn der Arbeitgeber plant, im Betrieb KI einzusetzen. Die Er-

gänzung sei erforderlich, da KI-Systeme (die rein softwarebasiert, in der vir-

tuellen Welt agieren oder in Hardwaregeräten eingebaut sein können) Ar-

beitsverfahren und Arbeitsabläufe erheblich beeinflussen und auf 

Arbeitnehmer*innen entsprechend auswirken können. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese Klarstellung, da 

auch diese „in die richtige Richtung“ geht. Sie greift aber wesentlich zu kurz, 

da es bei der Planung und dem Einsatz von KI in den Betrieben letztlich da-

rum gehen muss und geht, dass der Betriebsrat die betroffenen Arbeitneh-

mer*innen durch erzwingbare einigungsstellenfähige Mitbestimmungsrechte 

rechtzeitig und umfassend schützen kann:  

Einer Stärkung von Beteiligungsrechten des Betriebsrats bedarf es – über das 

vorgesehene (klarstellende) Unterrichtungs- und Beratungsrecht beim Ein-

satz von KI hinaus – durch ein Mitbestimmungsrecht – jeweils punktu-
ell – in allen Fragen der Arbeitsorganisation, Personalplanung und 
Beschäftigungssicherung, das sich auch auf Arbeitsinhalte und Per-

sonalbemessung (vgl. §§ 90, 91, 92, 92a BetrVG) bezieht, da mit der 

betrieblichen Transformation durch Digitalisierung, etwa dem Einsatz eines 

„algorithmic decision making“ (ADM)- oder KI-Systems, arbeitsorganisatori-

sche Umbrüche verbunden sein werden, die personalplanerisch und beschäf-

tigungssichernd durch die Interessenvertretung zu begleiten sind, damit diese 

                                                             

Drs. 19/17104) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/16843), Ausschuss-Drs. 

19(11)820 v. 30.10.2020, S. 56. 
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zum einen „sozialverträglich“ ablaufen und zum anderen die von den Maß-

nahmen des Arbeitgebers betroffenen Arbeitnehmer*innen nicht einseitig 

und schutzlos überfordert werden, zumal diese Systeme ein Profiling bzw. 

Scoring von Beschäftigten ermöglichen.15 

Bei KI-basierten Systemen, die in den Betrieben eingeführt werden (sollen) 

handelt es sich um ganzheitliche und vernetzte Konzepte, die auf eine kon-

tinuierliche Änderung/Verbesserung der Arbeitsprozesse und Arbeitsergeb-

nisse ausgerichtet sind. Die punktuellen Mitbestimmungsrechte des Betriebs-

rats – auch nach § 87 Abs. 1 Nr. 6, das zudem auf technische Einrichtungen 

und deren Geeignetheit zur Leistungs-/Verhaltensüberwachung (doppelt) be-

schränkt ist – können aber diese neuen Formen der Unternehmens- und Ar-

beitsorganisation kaum noch einfangen. Daher haben der DGB und seine 

Mitgliedsgewerkschaften schon im Vorfeld des Betriebsverfassungsreform-

gesetz im Jahre 2001 – ergänzend und flankierend – ein Mitbestimmungs-
recht bei der Einleitung, Planung und Durchführung von Kommu-
nikations- und Beteiligungsprozessen durch den Arbeitgeber 
sowie bei Vereinbarung einer verbindlichen Prozessgestaltung 
und deren Kontrolle im Rahmen mitbestimmungspflichtiger Ange-
legenheiten, ein sogenanntes „prozedurales Mitbestimmungs-

recht“ gefordert, und halten diese Forderung als grundlegend und wesent-

lich für die Weiterentwicklung der Betriebsverfassung aufrecht.16 In Bezug 

auf die Veränderungen durch den Einsatz von KI in den Betrieben muss eine 

arbeitgeberseitige Einbeziehung der Interessenvertretungen i.S. einer 

Beteiligungsverpflichtung auf allen Stufen bestehen. Von der Planung über 

die Rahmenfestlegung bis hin zu einzelnen Maßnahmen kann dieses – vor-

stehend für zahlreiche weitere Anwendungsfälle ganzheitlicher und vernetz-

ter Konzepte abstrakt formulierte – prozedurale Mitbestimmungsrecht Be-

triebsrat und Arbeitgeber dazu dienen, dass Betriebsrat und Arbeitgeber IT-

Rahmenvereinbarungen abschließen, die Basisregelungen festlegen, und 

den weiteren Prozess der Implementierung von Maßnahmen, also von der 

                                                             
15 Vgl. hierzu schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur öffentlichen Anhö-

rung von Sachverständigen in Berlin am 2. November 2020 zu Anträgen der Fraktion DIE LINKE (BT-

Drs. 19/17104) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/16843), Ausschuss-Drs. 

19(11)820 v. 30.10.2020, S. 55. 
16 Vgl. hierzu i.E. DGB (Hrsg.), Themenheft: Betriebsverfassung im 21. Jahrhundert – rechtspolitische 

Empfehlungen zur Mitbestimmung im Betrieb, September 2009, S. 29; vgl. auch schriftliche Stel-

lungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in 

Berlin am 2. November 2020 zu Anträgen der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 19/17104) und der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/16843), Ausschuss-Drs. 19(11)820 v. 30.10.2020, S. 

57/58. 
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Entwicklung bis zur Evaluation der jeweiligen technischen Neuerungen, ge-

meinsam und beteiligungsorientiert begleiten. 

Gleichzeitig reicht die o. g. „doppelte Beschränktheit“ des Mitbestimmungs-

rechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 nicht aus, um der gestiegenen und durch das 

Voranschreiten der Digitalisierung weiter steigenden Bedeutung des Daten-

schutzes Rechnung zu tragen. Gerade der Einsatz von KI- und Big-Data-Kon-

zepten in den Betrieben macht deutlich, dass ein Mitbestimmungsrecht, dass 

sich nur auf „technische Einrichtungen“ und deren „Verhaltens- und Leis-

tungsüberwachung“ bezieht, allein nicht mehr zielführend ist, um dem 

Schutz der Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer*innen im Betrieb gerecht 

zu werden, da sich eine solche Zwecksetzung bei der Einführung dieser Kon-

zepte nicht sogleich (etwa ohne entsprechende Algorithmen-Kontrolle) fest-

stellen lässt. Daher fordern der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften seit 

langem ein generelles Initiativ- und Mitbestimmungsrecht bei der 
Verarbeitung personenbezogener und personenbeziehbarer Daten 

(etwa als § 87 Abs. 1 a BetrVG-E), über § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG hinaus.17 

Neben diesen Forderungen zur Weiterentwicklung der Betriebsverfassung 

und ihrer Anpassung im Zusammenhang mit der Transformation durch Digi-

talisierung im Betrieb behält – persönlichkeitsschutzbezogen im Rahmen sei-

nes Anwendungsbereichs – das Mitbestimmungsrecht des § 87 Abs. 1 Nr. 6 

jedoch weiterhin seinen hohen Stellenwert. Es bedarf jedoch einer gesetzli-

chen Klarstellung im Hinblick darauf, dass der Betriebsrat dieses Recht auch 

initiativ nutzen kann, d. h. dass dieses Mitbestimmungsrecht nach § 87 

Abs. 1 Nr. 6 ein Initiativrecht umfasst. Entgegen Kritik in der Rechtsli-

teratur18 wird dem Betriebsrat ein solches Initiativrecht für die Einführung 

und Anwendung bzw. Beibehaltung technischer Einrichtungen (etwa von 

Zeiterfassungssystemen) verweigert (vgl. BAG 28.11.1989, DB 90, 743 f.). 

Auch an dieser Forderung an den Gesetzgeber für seine schnelle Umsetzung 

halten der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften – auch mit Blick auf die 

Entscheidung des EuGH vom 14.05.2019 – C-55/18 – zur Verpflichtung der 

                                                             
17 Vgl. Stellungnahme mit Thesen des Deutschen Gewerkschaftsbundes für den 71. Deutschen Juris-

tentag, Abt. Arbeits- und Sozialrecht, Beschluss des Geschäftsführenden DGB Bundesvorstand vom 

11.07.2016, S. 10/11, Download unter Digitalisierung der Arbeitswelt – Herausforderungen und Re-

gelungsbedarf | DGB; hierzu auch schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 2. November 2020 zu Anträgen der 

Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 19/17104) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 

19/16843), Ausschuss-Drs. 19(11)820 v. 30.10.2020, S. 57. 
18 Vgl. DKW-Klebe, BetrVG, 17. Auf., § 87 Rn. 166. 

https://www.dgb.de/downloadcenter/++co++300562c2-279e-11e8-a504-52540088cada
https://www.dgb.de/downloadcenter/++co++300562c2-279e-11e8-a504-52540088cada
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Mitgliedstaaten, ein System zur Erfassung der täglichen Arbeitszeiten der Ar-

beitnehmer*innen einzurichten – fest.19 

Damit weitere Detailfragen zum Persönlichkeits- und Datenschutz der Arbeit-

nehmer*innen (über die vorstehenden Vorschläge für eine Stärkung der den 

Individualschutz der Arbeitnehmer*innen flankierenden Mitbestimmungs-

rechte des Betriebsrats hinaus) vollumfänglich – über wiederum die rudimen-

tären und unzureichenden Ansätze des § 26 BDSG zur Konkretisierung des 

Art. 88 DSGVO hinaus – geregelt werden können, fordern der DGB und seine 

Mitgliedsgewerkschaften vom Gesetzgeber die Schaffung eines eigen-

ständigen Beschäftigtendatenschutzgesetzes.20 

 

20. Einfügung eines neuen Absatzes 2a nach Abs. 2 in § 95 BetrVG (Nr. 20) 

Die Einfügung eines neuen Abs. 2a in § 95, wonach die Abs. 1 und 2 auch 

dann Anwendung finden, wenn bei der Aufstellung der Richtlinien nach die-

sen Absätzen Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, beinhaltet die Klar-

stellung, dass die Mitentscheidungsrechte des Betriebsrats bei der Aufstel-

lung von Richtlinien für Einstellungen, Versetzungen, Umgruppierungen und 

Kündigungen gleichermaßen gelten, wenn hierbei KI zum Einsatz kommt. 

Nach der Begründung des Kabinettsbeschlusses (vgl. BT zur dortigen Nr. 18, 

S. 24f.) könne dies zum Beispiel der Fall sein, wenn eine KI-Anwendung ei-

genständig oder innerhalb eines von einem Dritten vorgegebenen Rahmens 

Auswahlrichtlinien aufstellt. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften halten die hinter dieser Klar-

stellung stehende Absicht, dem Betriebsrat bei der personellen Auswahl eine 

(qualifizierte) Beteiligung auch dann einzuräumen, wenn diese mittels des 

Einsatzes von KI-Systemen vorgenommen wird, für begrüßenswert. Aller-

dings geben sie zu bedenken, dass KI tatsächlich nicht „bei der Aufstellung 

                                                             
19 Vgl. hierzu schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur öffentlichen Anhö-

rung von Sachverständigen in Berlin am 2. November 2020 zu Anträgen der Fraktion DIE LINKE (BT-

Drs. 19/17104) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/16843), Ausschuss-Drs. 

19(11)820 v. 30.10.2020, S. 58. 
20 Vgl. Stellungnahme mit Thesen des Deutschen Gewerkschaftsbundes für den 71. Deutschen Juris-

tentag, Abt. Arbeits- und Sozialrecht, Beschluss des Geschäftsführenden DGB Bundesvorstand vom 

11.07.2016, S. 10, Download unter Digitalisierung der Arbeitswelt – Herausforderungen und Rege-

lungsbedarf | DGB; hierzu auch schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur 

öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 2. November 2020 zu Anträgen der Frak-

tion DIE LINKE (BT-Drs. 19/17104) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/16843), 

Ausschuss-Drs. 19(11)820 v. 30.10.2020, S. 58. 

https://www.dgb.de/downloadcenter/++co++300562c2-279e-11e8-a504-52540088cada
https://www.dgb.de/downloadcenter/++co++300562c2-279e-11e8-a504-52540088cada
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von Richtlinien“ eingesetzt wird, sondern – im Vorfeld – bei Auswahl, dem 

Training und der Anwendung von KI beim sogenannten „recruiting“. Es geht 

damit – im Kern – um den Einsatz von automatisiertem Entscheidungssystem 

und KI im Personalmanagement, die eine Vorauswahl mit – wegen Art 22 

Abs. 1 DSGVO – letztlicher Auswahlentscheidung durch einen Menschen vor-

nehmen. Insoweit sind automatisierte Auswahlsysteme unter dem Stichwort 

„robot recruiting“ bei Begründung des Beschäftigungsverhältnisses und un-

ter dem Stichwort „people analytics“ nach der Begründung des Beschäfti-

gungsverhältnisses bzw. für dessen Durchführung bekannt. Um die Rechte 

des Betriebsrats im „Vorfeld“ einer solchen automatisierten Auswahl zu stär-

ken, bedarf es daher nach Auffassung des DGB und seiner Mitgliedsgewerk-

schaften eines qualifizierten Mitbestimmungsrechts über die An-

wendung von KI beim „recruiting“ in Bezug auf die jeweilige geplante 

personelle Maßnahme. 

Ergänzend wird auf die Ausführungen zu Nr. 17 zum geforderten „proze-

duralen Mitbestimmungsrecht“ des Betriebsrats verwiesen, das beim 

Einsatz von KI- oder Big Data-Konzepten im Betrieb eine arbeitgeberseitige 

Einbeziehung der Interessenvertretungen i.S. einer Verpflichtung zur 

Beteiligung auf allen Stufen eines solchen vernetzten Konzeptes zur Folge 

hätte. 

 

21. Einfügung eines neuen Absatzes 1a nach Absatz 1 in § 96 BetrVG (Nr. 21) 

Durch die Einfügung eines neuen Abs. 1a in § 96 wird festgelegt, dass sich 

Arbeitgeber und Betriebsrat für den Fall, dass nach einer Beratung nach Ab-

satz 1 keine Einigung über Maßnahmen der Berufsbildung zustande kommt,  

dafür entscheiden können, die Einigungsstelle anzurufen. Diese hat aller-

dings lediglich eine „moderierende Funktion“ zwischen den Parteien, da ein 

„Einigungszwang“ nicht besteht (so die Begründung des Kabinettsbeschlus-

ses, BT zur dortigen Nr. 19, S. 25). Anders als im Referentenentwurf noch 

vorgesehen wurde im Kabinettsbeschluss die Klarstellung, dass sich Arbeit-

geber und Betriebsrat im Rahmen der Beratungen nach Absatz 1 auch auf 

Maßnahmen zur Berufsbildung zu einigen haben, gestrichen. Es fehlt daher 

die konkrete Forderung des Gesetzgebers an Arbeitgeber und Betriebsrat, 

eine Einigung herbeizuführen.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften halten dieses sogenannte „all-

gemeine Initiativrecht der Betriebsräte bei der Berufsbildung“ nicht für eine 

„Stärkung der Rechte des Betriebsrats bei der Qualifizierung“ (so aber der 
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Hinweis in der Einleitung des Entwurfs unter B. „Lösung“, S. 2) und lehnen 

dieses als „untauglich“ ab. Zwar ist dem Entwurf zuzugeben, dass die Anru-

fung der Einigungsstelle nach § 96 Abs. 1a Satz 2 BetrVG-E im System der 

Betriebsverfassung bleibt (gegenüber der im Koalitionsvertrag zwischen 

CDU/CSU und SPD angedachten – systemwidrigen – Lösung eines schlich-

tenden Moderierenden im Nichteinigungsfall), wie etwa die Vorschrift des 

§ 112 Abs. 2 über die Anrufung der Einigungsstelle bei Nichteinigung über 

den Interessenausgleich (ebenfalls ohne – vom DGB und seinen Mitglieds-

gewerkschaften kritisierte (!) – einigungsersetzende Spruchkompetenz der 

„dortigen“ Einigungsstelle) zeigt. Aber angesichts der wichtigen Bedeutung 

der Qualifizierung von Arbeitnehmer*innen, um den Herausforderungen des 

digitalen, ökologischen und demographischen Wandels zu begegnen und die 

Fachkräftesicherung zu unterstützen (so die Begründung im Entwurf zum AT 

II., S. 15), greift ein solches – allenfalls „qualifiziertes“ – Beratungsrecht (an-

stelle eines über die derzeitige Rechtslage hinaus- und weitergehendes Initi-

ativ- und Mitbestimmungsrecht) für eine beabsichtigte Stärkung der Be-

triebsräte viel zu kurz: 

Die Digitalisierung der Arbeitswelt ist mit dem Verlust von Arbeitsplätzen 

und Berufsbildern, aber auch der Entstehung neuer Jobs und Berufe verbun-

den. Um diesen Wandel i. S. von Beschäftigungssicherung und Qualifizierung 

umfassend mitgestalten zu können, muss das Mitbestimmungs- und Initia-

tivrecht bei der Einführung von Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung 

im Falle drohender Qualifikationsdefizite/-verluste (§ 97 Abs. 2 BetrVG), das 

lediglich auf aktuelle und kurzfristig geplante Änderungen beschränkt ist, 

mit dem Mitbestimmungsrecht bei der Durchführung betrieblicher Bildungs-

maßnahmen (§ 98 BetrVG) zusammengefasst und zu einem generellen Ini-
tiativrecht und Mitbestimmungsrecht bei der Ein- und Durchfüh-

rung der betrieblichen Berufsbildung ausgebaut werden. 

Diese Erweiterung fordern der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften seit 

langem21 und halten diese Forderung als unabdingbar weiter aufrecht.22  

                                                             
21 Vgl. bereits: DGB (Hrsg.), Themenheft: Betriebsverfassung im 21. Jahrhundert – rechtspolitische 

Empfehlungen zur Mitbestimmung im Betrieb, September 2009, S. 32; ebenso: Stellungnahme mit 

Thesen des Deutschen Gewerkschaftsbundes für den 71. Deutschen Juristentag, Abt. Arbeits- und 

Sozialrecht, Beschluss des Geschäftsführenden DGB Bundesvorstand vom 11.07.2016, S. 10, Down-

load unter Digitalisierung der Arbeitswelt – Herausforderungen und Regelungsbedarf | DGB 
22 Vgl. zuletzt: Schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur öffentlichen An-

hörung von Sachverständigen in Berlin am 2. November 2020 zu Anträgen der Fraktion DIE LINKE 

https://www.dgb.de/downloadcenter/++co++300562c2-279e-11e8-a504-52540088cada
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22. Änderung des § 103 BetrVG durch Einfügung eines weiteren Absatzes 2a 

nach Absatz 2 (Nr. 22) 

Durch die Einfügung des Abs. 2a (Nr. 22), wonach Abs. 2 entsprechend gilt, 

wenn im Betrieb kein Betriebsrat besteht, wird – entsprechend der ständigen 

Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts – klargestellt, dass in einem be-

triebsratslosen Betrieb § 103 Abs. 2 BetrVG analog Anwendung findet; d. 

h., der Arbeitgeber muss – in jedem Fall – die Zustimmung des Arbeitsge-

richts einholen, wenn er ein Mitglied des Betriebsrat, der JAV, der Bordver-

tretung oder des Seebetriebsrat, des Wahlvorstands oder einen Wahlbewer-

ber außerordentlich kündigen will. 

Diese Übertragung der nach § 103 Abs. 2 BetrVG im Falle der Zustim-

mungsverweigerung durch den Betriebsrat erforderliche Zustimmungs-

ersetzung zur außerordentlichen Kündigung auf betriebsratslose Be-

triebe (Nr. 22) werden vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften 

begrüßt. Diese vorgesehenen Regelungen wurden vom DGB und seinen 

Mitgliedsgewerkschaften bereits seit langem gefordert, um den individuellen 

und kollektivrechtlichen besonderen Kündigungsschutz, insbesondere aber 

gerade auch der Wahlinitiator*innen von Erstwahlen, zu verbessern und der 

Behinderung von Betriebsratswahlen gesetzlich entgegenzutreten.23  

Daher ist abzulehnen, dass im Kabinettsbeschluss nicht mehr vorgesehen 

ist, dass Wahlinitiator*innen (Einladende bzw. Antragsteller) gemäß § 15 

Abs. 3a KSchG und – wie vom DGB bereits zum Referentenentwurf gefordert 

– auch die „Vorfeld-Initiatoren“ gemäß § 15 Abs. 3b KSchG-E in den Schutz-

bereich des § 103 BetrVG aufgenommen werden sollen. Im Referentenent-

wurf war dies zutreffend zumindest für die Einladenden/Antragstellenden 

Akteure gemäß § 15 Abs. 3 a KSchG ausdrücklich vorgesehen. Es ist nicht 

                                                             

(BT-Drs. 19/17104) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/16843), Ausschuss-Drs. 

19(11)820 v. 30.10.2020, S. 55. 
23 Vgl. schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur öffentlichen Anhörung 

von Sachverständigen in Berlin am 25. Juni 2018 zu Anträgen der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 

19/860) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/1710), Ausschuss-Drs. 19(11)78 v. 

20.06.2018, S. 28 ff., 32; sowie schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur 

öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 2. November 2020 zu Anträgen der Frak-

tion DIE LINKE (BT-Drs. 19/17104) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/16843), 

Ausschuss-Drs. 19(11)820 v. 30.10.2020, S. 65; für eine stärkere Sanktionierung von BR-Wahlbe-

hinderung: vgl. DGB (Hrsg.), Offensive Mitbestimmung – Vorschläge zur Weiterentwicklung der Mit-

bestimmung, Juli 2016, S. 5/6. 
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nachvollziehbar, warum diese Änderung nunmehr gestrichen wurde. Für ei-

nen umfassenden Schutz von Wahlinitiator*innen wäre die Aufnahme aller 

Initiatoren in den Schutzbereich des § 103 BetrVG nur konsequent und sach-

gerecht. Anderenfalls ist absehbar, dass „mitbestimmungsfeindliche“ Ar-

beitgeber diese Lücke nutzen werden, um sogenannte „Vorfeld-Initiatoren“ 

durch den Ausspruch außerordentlicher fristloser Kündigungen – zunächst 

einmal, d. h. bis zur Entscheidung im Kündigungsprozess nach § 15 Abs. 3b 

KSchG-E – aus dem Betrieb entfernen, was die weitere Vorbereitung einer 

Betriebsratswahl erheblich beeinträchtigt. 

 

23. Einfügung eines weiteren Satzes nach Satz 1 in § 112 Absatz 1 BetrVG 

(Nr. 23) 

Durch die Einfügung eines neuen Satzes 2 in § 112 Abs. 1, wonach § 77 

Abs. 2 Satz 3 entsprechend gilt, wird die Regelung über die die Möglichkeit 

der Nutzung der elektronischen Form nebst qualifizierter elektronischer Sig-

natur von Betriebsrat und Arbeitgeber auf demselben Dokument zur Ersicht-

lichkeit der beiderseitigen Unterzeichnung der Betriebsvereinbarung (§ 77 

Abs. 2 Satz 3 BetrVG-E; vgl. Ausführungen zu Nr. 13) auf den Interessenaus-

gleich und Sozialplan übertragen.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese an den Interes-

sen der AN orientierte Ergänzung des § 112 Abs. 1 durch den vorgesehenen 

neuen Satz 2.  

 

III. Bewertung des Art. 2 des Kabinettsbeschlusses (Änderung des 
Kündigungsschutzgesetzes) im Einzelnen 

Nachfolgend nehmen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften zu den 

einzelnen Nrn. 1 und 2, wie diese im Verfügungsteil sowie in der Begrün-

dung des Entwurfs (BT Nrn. 1 bis 4, S. 25 ff.) ausgeführt werden, im Detail 

Stellung. 

 

1. Änderung des § 15 KSchG durch a) Neufassung des Absatzes 3a, b) Einfü-

gung eines neuen Absatzes 3b nach Absatz 3a und c) eine Folgeänderung 

(Nr. 1) 

Mit der Änderung/Ergänzung des § 15 KSchG, insbesondere seiner Abs. 3a 

und 3b, wird der besondere ordentliche und außerordentliche Kündigungs-
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schutz von Arbeitnehmer*innen, die zu einer Betriebs-, Wahl- oder Bordver-

sammlung einladen oder die Bestellung eines Wahlvorstands gerichtlich be-

antragen (§ 15 Abs. 3a KSchG-E = Nr. 3 lit. a) und von „Vorfeld-Initiator*in-

nen“, die sich vor der Veröffentlichung des Einladungsschreibens für die 

Gründung eines Betriebsrats einsetzen (§ 15 Abs. 3 lit. b = Nr. 2) verbessert. 

Dies gilt auch für Fälle einer Betriebsstillegung (Nr. 3 lit. c). 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern seit langem und vehe-

ment (teils mit weitergehenden Vorschlägen) den individuellen und kollek-

tivrechtlichen besonderen Kündigungsschutz, insbesondere der Einladenden 

und Wahlinitiator*innen von Erstwahlen, zu verbessern und der Behinderung 

von Betriebsratswahlen24 gesetzlich entgegenzutreten.25 

Es bleibt jedoch dabei, dass der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften als 

weitere gesetzliche Maßnahmen zur Be- und Verhinderung von Betriebsrats-

wahlen – neben der Forderung nach einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft 

in Arbeitssachen in den Bundesländern – für eine Effektivierung des § 119 

BetrVG dahingehend eintreten, dass Wahlbehinderungen als Offizialdelikt 

eingestuft werden. 

Um Wahlbehinderung wirksam zu verhindern, bedarf es eines 
zweistufigen besonderen Kündigungsschutzes, d. h. das Arbeits-
gericht muss der außerordentlichen Kündigung gemäß § 103 Abs. 
2 BetrVG vorher zustimmen, und es bedarf auch eines nachwirken-
den besonderen Kündigungsschutzes, jeweils sowohl für Einla-
dende und Antragsteller*innen (§ 15 Abs. 3a KSchG) als auch für 
die sog. Vorfeld-Initiator*innen (§ 15 Abs. 3b KSchG-E) für den 
Zeitraum von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergeb-

nisses durch etwa folgende Ergänzung: Innerhalb von sechs Monaten nach 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist die Kündigung unzulässig, es sei 

denn…“. Die §§ 15 Abs. 3a und b KSchG-E sind entsprechend zu ergänzen. 

 

                                                             
24 Vgl. Behrends/Dribbusch, Umkämpfte Mitbestimmung: Ergebnisse der dritten WSI-befragung zur 

Be- und Verhinderung von Betriebsratswahlen, WSI-Mitteilungen, Heft 4/2020, S. 288 ff. 
25 Vgl. schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur öffentlichen Anhörung 

von Sachverständigen in Berlin am 25. Juni 2018 zu Anträgen der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 

19/860) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/1710), Ausschuss-Drs. 19(11)78 v. 

20.06.2018, S. 28 ff., 31 f.; sowie schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 2. November 2020 zu Anträgen der 

Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 19/17104) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 

19/16843), Ausschuss-Drs. 19(11)820 v. 30.10.2020, S. 65. 
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a) Mit dem neu gefassten § 15 Abs. 3a wird die Anzahl der in der Einladung 

genannten Arbeitnehmer*innen, die dem Kündigungsschutz nach Abs. 3a 

unterfallen, von drei auf sechs erhöht. Für die Arbeitnehmer*innen, die die 

Bestellung eines Wahlvorstands gerichtlich beantragen, verbleibt es insoweit 

bei der bisherigen Anzahl von drei Arbeitnehmer*innen. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese Ergänzungen 

in der Neufassung des § 15 Abs. 3a KSchG-E als notwendige Verbesserun-

gen. Allerdings sollte zur Vermeidung von unsachgemäßer Differenzierung 

auch die Zahl der die Bestellung eines Wahlvorstands beim Arbeitsgericht 

beantragenden Initiator*innen ebenfalls auf sechs erhöht werden, da sie 

gleichsam Einschüchterungen und anderen Sanktionen durch den Arbeitge-

ber ausgesetzt sein können. 

b) Mit dem neu eingefügten § 15 Abs. 3b werden die Initiator*innen einer 

Betriebsratswahl vor der Veröffentlichung eines Einladungsschreibens 

(vgl. § 15 Abs. 3a KSchG-E) geschützt. Dies gilt unter zwei Voraussetzungen: 

Zum einen muss die*der Arbeitnehmer*in eine (erkennbare) Vorbereitungs-

handlung (Gespräche mit anderen AN für die Vornahme einer Betriebsrats-

gründung, Kontaktaufnahme zur Gewerkschaft o. ä.) für die Errichtung eines 

Betriebsrats vorgenommen haben. Zum anderen muss die*der Arbeitneh-

mer*in eine öffentlich beglaubigte Erklärung nach § 129 BGB mit dem Inhalt 

abgegeben haben, dass sie*er die Absicht hat, einen Betriebsrat zu errich-

ten. Dies kann eine selbst verfasste Erklärung sein, die von einem Notar be-

glaubigt wird (Kosten nach GNotKG zwischen 20 und 70 Euro). Arbeitneh-

mer*innen, die diese beiden Voraussetzungen erfüllen, sind mit dem 

Zeitpunkt der Beglaubigung bis spätestens drei Monate nach diesem Zeit-

punkt vor verhaltensbedingten und personenbedingten ordentlichen Kündi-

gungen geschützt, nicht jedoch vor betriebsbedingten ordentlichen Kündi-

gungen (vgl. Ausführungen im Entwurf zum BT, Art. 2 Nr. 1 lit. b; S. 26f.). 

Kritisch gesehen wird die Änderung im Kabinettsbeschluss, wonach eine 

Zustimmung des Arbeitsgerichts zur außerordentlichen Kündigung nunmehr 

nicht mehr nötig ist. Dieses Erfordernis, welches im Referentenentwurf noch 

vorgesehen war, wurde im Kabinettsbeschluss gestrichen. Um den Schutz 

von Wahlinitiator*innen umfassend zu gewährleisten, bedarf es zwingend 

dieses zweistufigen Kündigungsschutzes. Nur so kann Vertrauen in den 

Schutz der Wahl durch das Zustimmungsverfahren sichergestellt werden. 

Denn dem § 103 BetrVG liegt der Gedanke der Weiterbeschäftigung zu-

grunde und so kann der Fortgang der Wahlvorbereitungshandlung gewähr-
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leistet werden. Ohne diesen zweistufigen Kündigungsschutz können Arbeit-

geber Betriebsratswahlen torpedieren, indem sie fristlose Kündigungen aus-

sprechen. Zwar gibt es natürlich die Möglichkeit, diese Kündigungen gericht-

lich überprüfen zu lassen; ein solcher, zumeist langwieriger 

Kündigungsschutzprozess kann jedoch in dieser Situation die Torpedierung 

der Betriebsratswahl nicht verhindern. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen zwar grundsätzlich 

das Vorhaben des Gesetzgebers, diese lange von ihnen geforderte Ergän-

zung des ordentlichen (und außerordentlichen) besonderen Kündigungs-

schutzes für Wahlinitiator*innen zur Gründung/Errichtung eines Betriebsrats, 

gegen deren Einschüchterung und Behinderung durch mitbestimmungsfeind-

liche Arbeitgeber zu schaffen. Die beschlossenen Regelungen greifen jedoch 

viel zu kurz und können das ausdrückliche Vorhaben nur bruchstückhaft er-

füllen. 

Kritisch gesehen wird jedoch, dass nicht auch – wie bei den „Einladenden“ 

nach § 15 Abs. 1a KSchG-E und geschützten Arbeitnehmer*innen/Ak-

teur*innen für eine Betriebsratswahl nach Abs. 1 und 3 – der Ausspruch 

einer betriebsbedingten ordentlichen Kündigung im Zusammenhang mit 

Wahlaktivitäten/Vorbereitungshandlungen in den gleichen Schutz einbezo-

gen wird. Eine diesbezügliche Differenzierung ist nicht sachgemäß und wird 

dazu führen, dass Arbeitgeber, die die Errichtung eines Betriebsrats durch 

Wahlinitiator*innen verhindern wollen, auf dem Umweg über den Ausspruch 

einer betriebsbedingten ordentlichen Kündigung „Sand ins Getriebe“ der 

Wahlvorbereitungen streuen und versuchen werden, Initiator*innen auf 

diese Art und Weise einzuschüchtern. Auch, wenn eine solche Kündigung – 

im einstweiligen Verfügungsverfahren – vor dem Arbeitsgericht scheitern 

sollte, wäre der Effekt einer Behinderung der Wahlvorbereitung zunächst er-

reicht worden.  

Der Schutz von „Vorfeld-Wahlinitiatoren“ auch vor einer betriebsbedingten 

Kündigung sollte nach Auffassung des DGB und seiner Mitgliedsgewerk-

schaften daher in § 15 Abs. 3b KSchG-E unbedingt ergänzt werden. 

Darüber hinaus ist der Zeitraum des Kündigungsschutzes der Initiator*innen 

gemäß § 15 Abs. 3b KSchG-E bis zum Zeitpunkt der Einladung zur Wahlver-

sammlung zu kurz. Stattdessen sollte auf den Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses in Kombination mit nachwirkendem 

Kündigungsschutz abgestellt werden. Der zweistufige Sonderkündi-

gungsschutz sollte, auch wenn es nicht zur Wahl kommt, mindestens drei, 
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ansonsten nachwirkend sechs Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnis-

ses betragen (vgl. ergänzend: Ausführungen eingangs zu Art. 2 Nr. 1). 

 

c) Die Änderung in § 15 Abs. 3c (Nr. 1 lit. c) enthält die Klarstellung, dass die 

Abs. 4 und 5 des § 15 KSchG auch für die in Abs. 3a genannten Personen 

gilt. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese Bezugnahmen. 

Sie sind jedoch der Auffassung, dass diese auch für die Initiator*innen nach 

Abs. 3b gelten sollten und fordern insoweit eine Nachbesserung und Er-

gänzung dieser Vorschrift durch die „Angabe 3b“ (statt nur „3a“). 

 

2. Ersetzung der Angabe „3a“ durch die Angabe „3b“ in § 16 Satz 1 KSchG 

(Nr. 2) 

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des neuen 

Abs. 3b in § 15, mit dem auch die Initiator*innen einer Betriebsratsgründung 

ein Wahlrecht zwischen ihrem ursprünglichen Arbeitsverhältnis und einem 

neuen (zwischenzeitlich eingegangenem) Arbeitsverhältnis erhalten. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diesen ergänzten Ein-

bezug auch der Initiator*innen in das Wahlrecht als folgerichtig. 

 

IV. Bewertung des Art. 4 des Kabinettsbeschlusses (Änderung der 
Werkstätten-Mitwirkungsverordnung – WMVO) im Einzelnen 

Nachfolgend nehmen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften zu den 

einzelnen Nrn. des Art. 4, wie diese im Verfügungsteil sowie in der Begrün-

dung des Entwurfs (BT, zu Nrn. 1 bis 4, S. 28) ausgeführt werden, Stellung. 

 

1. Änderung des Satzes 3 in § 6 Abs. 2 WMVO (Nr. 1) 

Durch die Änderung des Satzes 3 in § 6 Abs. 2 WMVO, wonach die Be-

schlüsse der Vermittlungsstelle auch in elektronischer Form niedergelegt und 

vom Vorsitzenden mit seiner qualifizierten elektronischen Signatur versehen 

werden können, wird dem Manko Rechnung getragen, dass die nach § 6 

Abs. 2 Satz 3 WMVO vorgesehene Unterzeichnung der Beschlüsse der Ver-

mittlungsstelle durch die oder den Vorsitzende*n im Falle der Teilnahme mit-

tels Video- oder Audiokonferenz nicht möglich ist. 
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Diese vorgesehene Änderung entspricht der Änderung des Satzes 4 des § 76 

Abs. 3 BetrVG (Schriftliche Niederlegung der Beschlüsse der Einigungsstelle 

durch die*den Vorsitzende*n); daher wird – sinngemäß – auf die Ausfüh-

rungen zu Art. 1 Nr. 12 (§ 76 Abs. 3 Satz 5 BetrVG-E; S. 18/19 dieser Stel-

lungnahme) verwiesen. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese beabsichtigte 

Ergänzung als konsequent und folgerichtig. 

 

2. Änderung des § 33 WMVO durch a) Anfügung eines Satzes an Absatz 1 

und b) Einfügung der neuen Absätze 1a und 1b nach Absatz 1 (Nr. 2) 

Diese Änderung übernimmt die für Betriebsräte in Art. 1 des Entwurfs vorge-

sehene Regelung des § 30 Abs. 1 Satz 5 bis Abs. 3 BetrVG-E zur Teilnahme 

an Sitzungen mittels Video- und Telefonkonferenz für die Werkstatträte. 

Zur Kritik der für die Änderung des § 33 MWVO vorgesehenen gesetzlichen 

Ergänzungen und ihrer positiven wie kritischen Bewertungen aus Sicht des 

DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften wird – sinngemäß – auf die Aus-

führungen zu Art. 1 Nr. 4 (S. 8 bis 13 dieser Stellungnahme) verwiesen. 

 

3. Einfügung eines neuen Satzes nach Satz 1 in § 34 Absatz 1 WMVO (Nr. 3) 

Mit der Einfügung des neuen Satzes 2 in § 34 Abs. 1 WMVO „Mitglieder des 

Werkstattrats, die mittels Video- und Telefonkonferenz an der Beschlussfas-

sung teilnehmen, gelten als anwesend.“, wird die in Art. 1 des Entwurfs für 

Betriebsräte vorgesehene Regelung des § 33 Abs. 1 Satz 2 BetrVG-E für die 

Werkstatträte übernommen; daher wird – sinngemäß – auf die Ausführun-

gen zu Art. 1 Nr. 5 (S. 13f. dieser Stellungnahme) verwiesen. 

Diese § 33 Abs. 1 Satz 5 bis Abs. 1b WMVO-E (Nr. 2) folgende Regelung ist 

im Falle einer ergänzenden bzw. abweichenden Sitzungsteilnahme mittels 

Video- oder Telefonkonferenz als konsequent und folgerichtig zu begrüßen. 

 

4. Einfügung eines weiteren Satzes nach Satz 3 in § 35 WMVO (Nr. 4) 

Durch die Anfügung eines vierten Satzes nach § 35 Satz 3 WMVO wird die 

in Art. 1 des Entwurfs für Betriebsräte vorgesehene Regelung des § 34 Abs. 
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1 Satz 4 BetrVG-E für die Werkstatträte übernommen; daher wird – sinnge-

mäß – auf die Ausführungen zu Art. 1 Nr. 6 (S. 14 dieser Stellungnahme) 

verwiesen. 

Diese § 33 Abs. 1 Satz 5 bis Abs. 1b WMVO-E (Nr. 2) folgende Regelung ist 

im Falle einer ergänzenden bzw. abweichenden Sitzungsteilnahme mittels 

Video- oder Telefonkonferenz als konsequent und folgerichtig zu begrüßen. 

 

V. Bewertung des Art. 5 des Kabinettsbeschlusses (Änderung des 
Siebten Buches Sozialgesetzbuch – SGB VII) im Einzelnen 

Nachfolgend nehmen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften zu den 

einzelnen Nrn. des Art. 5, wie diese im Änderungsantrag der Regierungsfrak-

tionen ausgeführt werden, Stellung. 

 

1. Anfügung eines weiteren Satzes 3 an § 8 Abs. 1 SGB VII (Nr. 1) 

Mit der Anfügung des Satzes: „Wird die versicherte Tätigkeit im Haushalt 

des Versicherten oder an einem anderen Ort ausgeübt, besteht Versiche-

rungsschutz in gleichem Umfang wie bei Ausübung der Tätigkeit auf der Un-

ternehmensstätte“ soll eine Versicherungslücke geschlossen werden, die 

trotz bislang im Homeoffice oder bei sonstiger mobiler Arbeit grundsätzlich 

bereits bestehenden gesetzlichen Unfallversicherungsschutz bei von zuhause 

aus erbrachten Tätigkeiten zeigt, etwa bei Wegen im eigenen Haushalt zum 

Holen eines Getränks, zur Nahrungsaufnahme, zum Toilettengang etc. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen diese gebotene 

Gleichbehandlung beim Versicherungsschutz, unabhängig davon, ob die Tä-

tigkeit auf der Unternehmensstätte oder an einem anderen Ort ausgeübt 

wird. 

 

2. Einfügung einer Nummer 2a nach § 8 Abs. 2 Nummer 2 (Nr. 2) 

Mit der Einfügung der neuen Nr. 2a wird der Unfallversicherungsschutz von 

Personen, die ihre Tätigkeit im Homeoffice ausüben, auf die Wege erstreckt, 

die sie wegen ihrer (oder ihrer Ehegatten/Lebenspartner) beruflichen Tätig-

keit zur außerhäuslichen Betreuung ihrer Kinder zurücklegen. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen vor dem Hintergrund 

der zunehmenden Verbreitung von Homeoffice, Telearbeit und vergleichba-

ren Arbeitsformen im eigenen Haushalt der Versicherten die Absicht des Ge-

setzgebers, auch diese Lücke im Unfallversicherungsschutz bei solchen Tä-

tigkeiten zu schließen und Unfallversicherungsschutz auf dem Weg zu/von 
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Kinderbetreuungseinrichtungen auch bei einer Tätigkeit im Homeoffice vor-

zusehen. 

2) Zum Antrag der Bundestagsfraktion DIE LINKE 

 

1. Allgemeine Einschätzung 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE enthält eine Vielzahl von Vorschlägen, um die 

betriebliche Mitbestimmung auszuweiten und zu modernisieren. Die darin enthalte-

nen Forderungen decken sich zum großen Teil mit den Forderungen des DGB und 

seiner Mitgliedsgewerkschaften. Insbesondere vor dem Hintergrund des Kabinetts-

beschlusses zum Gesetzentwurf eines Betriebsrätemodernisierungsgesetzes, welches 

allenfalls als kleiner Schritt in die richtige Richtung und nicht als umfassende Reform 

und Modernisierung des Betriebsverfassungsrecht bezeichnet werden kann, ist der 

Vorstoß der Fraktion DIE LINKE, das Betriebsverfassungsrecht umfassend auszuwei-

ten und zu modernisieren, zu begrüßen. 

 

2. Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE im Einzelnen  

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE beinhaltet eine umfassende Ausweitung und Mo-

dernisierung der betrieblichen Mitbestimmung zum einen durch Erleichterung der 

Gründung von Betriebsräten und Verbesserung ihrer Arbeitsfähigkeit, zum anderen 

durch die Ausweitung ihrer Mitbestimmungsrechte und Anpassung an den digitalen 

Wandel. 

Sie strebt dabei eine grundlegende Reform des Betriebsverfassungsgesetzes an. Die 

letzte bedeutende Reform gab es zuletzt 1972. Die Novellierung 2001 brachte nicht 

die nötigen Änderungen. Es ist nötig, das Betriebsverfassungsgesetz den Anforde-

rungen der heutigen Arbeitswelt anzupassen. Dabei geht es nicht nur um Themen 

wie Digitalisierung und Globalisierung, sondern auch um den immer wichtiger wer-

denden Umwelt- und Klimaschutz. 

 

Zu II. Ziffer 1: 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen die unter II. Ziffer 1 lit. a ge-

nannte Forderung nach einer Anpassung des Anwendungsbereichs des Betriebsver-

fassungsgesetzes. 

Hierzu soll zunächst der Betriebsbegriff des BetrVG an die Bedingungen der heutigen 

Arbeitswelt angepasst werden. Dies wird ausdrücklich begrüßt. In der Begründung 
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des Antrags wird zutreffend darauf hingewiesen, dass die Definition des Begriffs „Be-

trieb“ nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auf einen einheitlichen 

Leitungsapparat abstellt und damit abhängig ist von betrieblichen Strukturen, welche 

durch den Arbeitgeber einseitig wieder geändert werden können. Auch angesichts 

der fortschreitenden Globalisierung und den damit einhergehenden, immer mehr in-

ternational organisierten Unternehmen erscheint der bisherige Betriebsbegriff nicht 

mehr zeitgemäß. 

Gerade im Hinblick darauf, dass der Betriebsrat neben den organisationsbezogenen 

Aufgaben auch belegschaftsbezogene Aufgaben wahrnimmt, plädieren auch der 

DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften für eine Präzisierung des Betriebsbegriffs, 

welche beide Aufgabenbereiche ausreichend würdigt. Daher wird die Anpassung des 

Betriebsbegriffs ausdrücklich begrüßt. 

Unklar ist gleichwohl, wie der Betriebsbegriff konkret gesetzlich angepasst werden 

soll, während gleichzeitig auf eine Legaldefinition verzichtet werden soll. Möglich 

wäre aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften auch eine Legaldefini-

tion des Betriebsbegriffs, welche jedoch offen ist für etwaige rechtliche oder tatsäch-

liche Änderungen (vgl. etwa DGB, Novellierungsvorschlag zum BetrVG 1972, S. 10). 

 

Der Ausbau des § 3 BetrVG wird ausdrücklich begrüßt. Gerade in immer größer und 

komplexer werdenden Konzernstrukturen, welche immer öfter auch international 

agieren, ist es aus der Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften sinnvoll, 

die Möglichkeit, über § 3 BetrVG zusätzliche Arbeitnehmerstrukturen zu bestimmen, 

zu erweitern. 

 

Die Forderung, auch den Arbeitnehmerbegriff des BetrVG auf arbeitnehmerähnliche 

Personen auszuweiten, geht zunächst über die Forderung des DGB und seinen Mit-

gliedsgewerkschaften hinaus. Jedenfalls entspricht es der Position des DGB, wonach 

die betriebliche Interessenvertretung zwingend auf arbeitnehmerähnliche Personen 

auszuweiten ist. Aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften ist es not-

wendig, auch arbeitnehmerähnliche Personen, einschließlich der Beschäftigten, die 

zum Beispiel nur über Honorar- oder Werkverträge an einen Betrieb gebunden sind, 

ausdrücklich in den Schutz der betrieblichen Interessenvertretungen einzubeziehen. 

 

Zu II. Ziffer 2 
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Zunächst ist jedes Gesetzesvorhaben, welches die erstmalige Gründung eines Be-

triebsrates erleichtern soll, zu begrüßen. 

Die Einführung einer Verpflichtung für Arbeitgeber in betriebsratslosen Betrieben, 

einmal im Kalenderjahr eine Informationsveranstaltung bezüglich der Rechte der Be-

schäftigten aus dem Betriebsverfassungsgesetz, ist zu begrüßen. Gerade die Durch-

führung einer solchen Veranstaltung durch den Arbeitgeber würde die Hemm-

schwelle der Beschäftigten, einen Betriebsrat neu zu gründen, erheblich senken. Klar 

muss jedoch sein, dass die Betriebsratswahlen immer Sache der Belegschaft sein 

müssen. Es darf sich bei den vom Arbeitgeber durchzuführenden Veranstaltungen 

immer nur um reine Informationsveranstaltungen handeln; Zielrichtung darf nicht 

sein, dass der Arbeitgeber mittelbar die Initiative zur Durchführung von Wahlver-

sammlungen erhält. Als Alternative wird vorgeschlagen, dem GBR und/oder KBR 

bzw. der Gewerkschaft zu ermöglichen, Informationsveranstaltungen im betriebsrats-

losen Betrieb durchzuführen, um Mitglieder für einen möglichen Wahlvorstand zu 

finden. 

Die von der Fraktion DIE LINKE angedachte Möglichkeit, dass drei wahlberechtigte 

Arbeitnehmer beim Arbeitsgericht die direkte Einsetzung eines Betriebsrates bean-

tragen können, wenn die Wahl eines Wahlvorstandes auf der Informationsveranstal-

tung oder auf einer Betriebsversammlung nach § 17 BetrVG scheitern sollte, die 

letzte Informationsveranstaltung länger als 13 Monate zurückliegt (da der Arbeitge-

ber seiner Pflicht zur Einladung nicht nachgekommen ist), oder (andere) dringende 

Gründe für eine direkte Einsetzung sprechen (wie etwa bei Versuchen der Wahlbe-

hinderung in der Vergangenheit),  ist ebenfalls begrüßenswert. Gerade in Zeiten der 

SARS-CoV-2-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen muss die 

Möglichkeit eröffnet werden, den Betriebsrat durch das Arbeitsgericht bestimmen zu 

lassen, ohne vorherige Betriebsversammlung nach § 17 BetrVG; denn eine solche ist 

mitunter unter den gesetzlichen Einschränkungen in der Pandemie schlichtweg nicht 

durchführbar.  

Der in II Ziffer 2 lit. b formulierte Vorschlag wird ausdrücklich begrüßt. Auch der DGB 

und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern eine Änderung bzw. Ergänzung des § 80 

Abs. 3 BetrVG zur generellen Möglichkeit einer beschleunigten Beiziehung von Sach-

verständigen. Die im Betriebsrätemodernisierungsgesetz formulierte Gesetzesände-

rung greift zu kurz.  

Punkt II Ziffer 2 lit. c ist in jedem Fall begrüßenswert. So stellt die Befristung von 

Beschäftigten zum einen oftmals ein großes Hindernis für die Beschäftigten selbst 

dar, sich zur Wahl zum Betriebsrat zu stellen, aus Angst, dass die Befristung nicht 

verlängert wird. Zum anderen kann der Arbeitgeber die Kontinuität von Betriebsrats-
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arbeit verhindern, indem er die Arbeitsverträge von befristet beschäftigten Betriebs-

ratsmitgliedern nicht verlängert. Daher bedarf es eines solchen Schutzes von befristet 

beschäftigten Mandatsträgern analog § 78a BetrVG. Dies wäre ein großer Schritt hin 

zu einem umfassenden und effektiven Schutz von befristet beschäftigten Betriebsrä-

ten. 

 

Zu II. Ziffer 3 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen die geforderte Erweiterung 

der Mitbestimmungsrechte. 

Ein zwingendes Mitbestimmungsrecht bei der Einführung, Ausgestaltung, Durchfüh-

rung und Einschränkung mobiler Arbeit (lit. a) ist zu begrüßen. Das im Betriebsrä-

temodernisierungsgesetz vorgesehene Mitbestimmungsrecht zur Ausgestaltung 

greift zu kurz und muss erweitert werden (vgl. Stellungnahme des DGB zum Gesetz-

entwurf eines Betriebsrätemodernisierungsgesetzes). 

Aus das in lit. b geforderte Mitbestimmungsrecht wird ausdrücklich begrüßt, ent-

spricht es doch auch den Forderungen des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften 

nach einem generellen Initiativ- und Mitbestimmungsrecht bei der Ein- und Durch-

führung der betrieblichen Berufsbildung. 

Die Forderung nach zwingender Mitbestimmung im Arbeits- und Gesundheitsschutz 

(lit. c) ist zu begrüßen. Die Beschränkung auf den Bereich „gesetzliche Rahmenbe-

dingungen“ ist nicht ausreichend. Hier sollte noch klargestellt werden, dass diese 

Mitbestimmungsrechte im Arbeits- und Gesundheitsschutz auch im Bereich „mobiles 

Arbeiten“ gelten. 

Das in lit. d vorgeschlagene Mitbestimmungsrecht ist ebenfalls zu begrüßen; es sieht 

in Erweiterung des § 90 BetrVG eine zwingende Mitbestimmung nach § 87 BetrVG 

und nicht nur ein Unterrichtungs- und Beratungsrecht vor. 

Das in lit. e geforderte Mitbestimmungsrecht ist zu begrüßen; es entspricht der Be-

schlussforderung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften, Betriebsräte bei der 

Personalbemessung zwingend zu beteiligen. 

Das in lit. f geforderte Mitbestimmungsrecht entspricht der Forderung des DGB und 

seiner Mitgliedsgewerkschaften nach einem generellen Initiativ- und Mitbestim-

mungsrecht bei der Verarbeitung personenbezogener Daten der Beschäftigten und 

ist daher zu begrüßen. 

Die Forderung nach einem Mitbestimmungsrecht bei der Einführung, Anwendung 

und Einschränkung von Künstlicher Intelligenz (lit. g) ist grundsätzlich zu begrüßen. 
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Die Neuerungen, welche im Kabinettsbeschluss zum Gesetzentwurf eines Betriebsrä-

temodernisierungsgesetzes vorgesehen sind, sind aus Sicht des DGB und seiner Mit-

gliedsgewerkschaften nicht ausreichend. Gesetzliche Klarstellungen, dass etwa die 

Unterrichtungspflichten aus § 90 Abs. 1 BetrVG auch gelten, wenn der Arbeitgeber 

plant, im Betrieb künstliche Intelligenz einzusetzen, reichen nicht aus. Daher fordern 

der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften, dass in Bezug auf die Veränderungen 

durch den Einsatz von KI in den Betrieben eine arbeitgeberseitige Einbeziehung der 

Interessenvertretungen im Sinne einer Beteiligungsverpflichtung auf allen Stufen be-

stehen muss. Insoweit reichen auch die von der Fraktion DIE LINKE vorgeschlagenen 

punktuellen Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats – bei der Einführung, Anwen-

dung und Einschränkung von Künstlicher Intelligenz – nicht aus, um die neuen For-

men der Unternehmens- und Arbeitsorganisation einzufangen. Vielmehr fordern der 

DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften – ergänzend und flankierend zu auf Einzel-

maßnahmen bezogene punktuelle Mitbestimmungsrechte – ein Mitbestimmungs-
recht bei der Einleitung, Planung und Durchführung von Kommunikations- 
und Beteiligungsprozessen durch den Arbeitgeber sowie bei Vereinba-
rung einer verbindlichen Prozessgestaltung und deren Kontrolle im Rah-
men mitbestimmungspflichtiger Angelegenheiten, ein sogenanntes „pro-
zedurales Mitbestimmungsrecht“. 

Das in lit. h geforderte Mitbestimmungsrecht wird begrüßt. So ist es auch erklärter 

Auftrag des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften, Integration und Gleichstellung 

zu fördern. Gleichwohl ist nicht klar, ob der Betriebsrat ein bloßes Mitbestimmungs-

recht oder vielmehr auch ein Initiativrecht bei derartigen Maßnahmen bekommen 

soll. 

In Anlehnung an die Forderung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften, den 

Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen zu verhindern, ist das in lit. i gefor-

derte Mitbestimmungsrecht begrüßenswert. Gleichzeitig sollten Werkvertragsnehmer 

in den Geltungsbereich des BetrVG mit aufgenommen werden. 

 

Zu II. Ziffer 4 

Die Forderung, den enumerativen Katalog aus § 99 BetrVG zu streichen und damit 

die Mitbestimmung bei personellen Angelegenheiten zu erweitern, wird vom DGB 

und seinen Mitgliedsgewerkschaften begrüßt. Schon im Novellierungsvorschlag für 

das Betriebsverfassungsgesetz 1972 aus dem Jahr 1998 forderten der DGB und seine 

Mitgliedsgewerkschaften, dass die Rechte des Betriebsrates im Bereich der personel-

len Einzelmaßnahmen nicht nur bei Einstellungen, Eingruppierungen und Versetzun-

gen zu bestehen haben, sondern auch bei allen anderen Maßnahmen ähnlicher Art. 
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Zu begrüßen ist insbesondere die Ausweitung der Mitbestimmung auf den Bereich 

der befristeten Arbeitsverträge. Ein solches Mitbestimmungsrecht ist unbedingt not-

wendig, um mögliche Umgehungen unbefristeter Arbeitsverträge sowie Kettenbefris-

tungen zu verhindern. 

 

Zu II. Ziffer 5 

Die Forderung nach einem Mitbestimmungsrecht bei Maßnahmen, die zu höheren 

Umweltbelastungen führen können, ist ebenfalls zu begrüßen; so trägt es der zuneh-

menden Bedeutung von Umwelt- und Klimaschutz und auch der Verantwortung des 

Betriebsrats in dieser Hinsicht Rechnung. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften forderten schon im Novellierungsvor-

schlag für das Betriebsverfassungsgesetz 1972 aus dem Jahr 1998 ein zwingendes 

Mitbestimmungsrecht bei Maßnahmen des Umweltschutzes sowie Einzelmaßnah-

men, dem Umweltschutz dienen. Das Thema Umweltschutz hat seit dem Jahr 1998 

nicht an Relevanz verloren. Tatsächlich ist es relevanter denn je; umso wichtiger ist 

daher, dass die Betriebsräte ein zwingendes Mitbestimmungsrecht in diesem Bereich 

erhalten. 

 

Zu II. Ziffer 6 

Zunächst begrüßen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften die Forderung nach 

Erweiterung der zwingenden Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats. 

Das in lit. a geforderte zwingende Mitbestimmungsrecht bei Maßnahmen zur Siche-

rung und Förderung der Beschäftigung ist zu begrüßen. Das bestehende Vorschlags- 

und Beratungsrecht des Betriebsrates nach § 92a BetrVG muss zu einem erzwingba-

ren Initiativ- und Mitbestimmungsrecht ausgeweitet werden. Dies haben der DGB 

und seine Mitgliedsgewerkschaften u. a. auf dem letzten Ordentlichen DGB-Bundes-

kongress gefordert. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen die in den lit. b bis d gefor-

derte Erweiterung der Mitbestimmungsrechte bei geplanten Betriebsänderungen. 

Auch aus Sicht des DGB sollten die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates im Be-

reich der Betriebsänderung erweitert werden. Insbesondere ist die Erzwingbarkeit 

und die Durchsetzbarkeit eines Interessenausgleichs gesetzlich zu verankern.  
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3) Zum Antrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grü-

nen 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen den Antrag der Bundestags-

fraktion Bündnis 90/Die Grünen; er greift wesentliche gewerkschaftliche Forderungen 

auf. 

Zunächst wird die Situation der Unternehmensmitbestimmung in der deutschen Wirt-

schaftskultur zutreffend dargestellt. Wie aktuelle Recherchen der Hans-Böckler-Stif-

tung (HBS) zeigen, entziehen sich mit Stand 2020 mindestens 307 Unternehmen mit 

zusammen mindestens 2,1 Millionen Beschäftigten der paritätischen Mitbestimmung 

im Aufsichtsrat oder ignorieren gesetzeswidrig ihre Anwendung. Nach Einschätzung 

der HBS findet „eine schleichende Erosion der Mitbestimmung“ statt. Wir wissen aus 

der gewerkschaftlichen Praxis, dass dieser Trend unverändert anhält. Diese Erosion 

der Unternehmensmitbestimmung basiert wesentlich auf Schlupflöchern im deut-

schen und europäischen Mitbestimmungsrecht. Der DGB und seine Mitgliedsgewerk-

schaften weisen seit Jahren auf den Missstand hin und haben Vorschläge zur Stär-

kung der Mitbestimmungsgesetze vorgelegt, die im vorliegenden Antrag ganz 

überwiegend aufgegriffen wurden. 

Zu II. Ziffer 1 

Die Forderung, Stiftungen im Geschäftsbetrieb in den Geltungsbereich der Unterneh-

mensmitbestimmung einzubeziehen, wenn sie eine entsprechende Beschäftigtenan-

zahl aufweisen, wird ausdrücklich begrüßt. Darüber hinaus fordern der DGB und 

seine Mitgliedsgewerkschaften, dass – die  Regelungen der Mitbestimmungsgesetze 

auch für vergleichbare Einrichtungen im öffentlichen Dienst oder in kirchlicher Trä-

gerschaft gelten müssen. 

Die Sonderregelungen zur Unternehmensmitbestimmung für Tendenzunternehmen 

sind abzuschaffen. 

 

Zu II. Ziffer 2 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen ausdrücklich die Forderung, 

dass die Regelung zur Konzernzurechnung aus dem Mitbestimmungsgesetz auch im 

Drittelbeteiligungsgesetz verankert wird. 

 

Zu II. Ziffer 3 
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Auch die Forderung, dass Unternehmen mit ausländischen Rechtsformen oder Kom-

binationen zwischen nationalen und ausländischen Rechtsformen mit Verwaltungs-

sitz in Deutschland in die Unternehmensmitbestimmung nach dem Mitbestimmungs- 

sowie Drittelbeteiligungsgesetz einbezogen werden, wird ausdrücklich begrüßt. Zu-

sätzlich sollte daneben noch das Montanmitbestimmungsgesetz Erwähnung finden. 

 

Zu II. Ziffer 4 

Die Forderung, dass Kombinationen aus Kapitalgesellschaften und Kommanditgesell-

schaften (Kapitalgesellschaft und Co. KG) lückenlos in die Unternehmensmitbestim-

mung nach dem Drittelbeteiligungsgesetz einbezogen werden, wird zwar grundsätz-

lich begrüßt. Jedoch sollten derartige Kombinationen zunächst lückenlos im 

Mitbestimmungsgesetz (§ 4) erfasst und erst dann entsprechend im Drittelbeteili-

gungsgesetz eingefügt werden. 

 

Zu II. Ziffer 5 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen zunächst die Forderung, dass 

die Regelungen zur Unternehmensmitbestimmung in Europäischen Aktiengesell-

schaften im SE-Beteiligungsgesetz nachgeschärft werden sollen, damit eine Mitbe-

stimmungsvermeidung durch Umwandlung eines Unternehmens in eine SE nicht 

mehr möglich ist. Gleichwohl ist diese Forderung aus der Sicht des DGB zu unkonkret. 

Besser wäre daher folgende Formulierung:  

„Im SE-Beteiligungsgesetz sowie in den Regelwerken für grenzüberschreitende Um-

wandlung, Verschmelzung und Spaltung ist klarzustellen, dass die Mitbestimmung in 

einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE) sowie bei einer grenzüberschreitenden 

Umwandlung, Verschmelzung oder Spaltung neu verhandelt werden muss, wenn die 

Zahl der Beschäftigten in Deutschland über die Schwellenwerte der deutschen Mit-

bestimmungsgesetze steigt.“ 

 

Zu II. Ziffer 6 

Die Forderung nach Sanktionen für den Fall, dass Aufsichtsräte rechtswidrig nicht 

errichtet oder nicht paritätisch besetzt werden, wird grundsätzlich begrüßt. Zusätzlich 

sollte ergänzt werden: 

„Die Anwendung der Gesetze zur Unternehmensmitbestimmung muss Vorausset-

zung für die Börsennotierung einer Kapitalgesellschaft sein.“ 
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Zu II. Ziffer 7 

Die Forderung nach Stärkung der Unternehmensmitbestimmung vor dem Hinter-

grund, dass es große Herausforderungen durch die sozial-ökologische Transforma-

tion und Digitalisierung zu bewältigen gilt, wird zunächst begrüßt. In der in II. Ziffer 

7 lit. a aufgestellten Forderung sollte ergänzt werden, dass der Schwellenwert des 

Drittelbeteiligungsgesetzes auf 250 abgesenkt werden sollte. 

Die in lit. b aufgestellte Forderung nach der zwingenden Einleitung eines Schlich-

tungsverfahrens wird zwar grundsätzlich begrüßt, jedoch sollte es um alle Maßnah-

men der strategischen Ausrichtung des Unternehmens mit Personalbezug, darunter 

Werks- und Betriebsschließungen, Sitzverlagerungen ins Ausland, Rechtsformände-

rungen, Unternehmensverschmelzungen, Standortverlagerungen, Unternehmens-

käufe und -verkäufe und Massenentlassungen gehen. Insgesamt plädieren der DGB 

und seine Mitgliedsgewerkschaften dafür, dass sich der Gesetzgeber diesbezüglich 

am „Leitbild“ der Montanmitbestimmung orientiert, die in diesem Jahr ihren 75. Ge-

burtstag feiert. Dort ist zudem ein*e Arbeitsdirektor*in (Personalvorstand) vorgese-

hen, welche*r nicht gegen den Willen der Arbeitnehmer*innenseite im Aufsichtsrat 

bestellt werden darf. Dies sollte ins Mitbestimmungsgesetz übernommen werden.  

 

Zu II. Ziffer 8 

Die aufgestellte Forderung an die Bundesregierung, sich dafür einzusetzen, dass die 

Europäische Kommission eine Richtlinie zu allgemeinen Standards zur Unterneh-

mensmitbestimmung für europäische Gesellschaften vorlegt, wird begrüßt.  

 

4) Zum Antrag der Bundestagsfraktion der FDP 

Zentrale Forderung im Antrag der FDP ist die Ermöglichung einer Online-
Wahl von Betriebsräten, die vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaf-
ten einhellig und ausdrücklich abgelehnt wird.  

Wegen der weiteren Forderungen nach dauerhaften Regelungen zur digitalen Be-

schlussfassung (Nr.2), zur Beschlussfassung im Umlaufverfahren (Nr.3) und schließ-

lich zur Übertragbarkeit der Regelungen auf den Sprecherausschuss (Nr. 4) wird auf 

die Ausführungen in der Stellungnahme des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaf-

ten zum Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Betriebsrätemodernisierungsge-

setzes, Art. 1 Nrn. 6 bis 9 (s.o. zu 1.), verwiesen.  
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Online-Wahlen verstoßen gegen die Wahlgrundsätze  

Betriebsräte sind in höchstem Maße legitimiert; die durchschnittliche Wahlbeteili-

gung bei den alle vier Jahre stattfindenden Wahlen liegt regelmäßig mit ca. 75 % 

höher als die von vergleichbaren politischen Wahlen (vgl. Demir/Funder/Greifen-

stein/Kißler/Maschke, Trendreport Betriebsratswahlen 2018, Mitbestimmungsreport 

Nr. 45 des I.M.U. der Hans-Böckler-Stiftung, 10/2018, S. 4). Auch in den Betrieben 

ist das demokratische Grundrecht der Wahlfreiheit ein hohes und damit schützens-

wertes Gut.  

Betriebsratswahlen folgen den in Artikel 38 des Grundgesetzes festgelegten Grunds-

ätzen einer „allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl“.  Das 

ist sicherlich einer der Gründe für das hohe Maß an Vertrauen, das die Beschäftigten 

der Wahl von Betriebsräten und damit mittelbar den Gremien selbst entgegenbrin-

gen.  

Online-Wahlen zum Betriebsrat würden aus mehreren Gründen dieses Vertrauen und 

damit die demokratische Legitimität von Betriebsräten gefährden und damit schwä-

chen. Um Betriebsratswahlen online durchführen zu können, müssen zunächst die 

technischen und rechtlichen Anforderungen für eine Online-Betriebsratswahl geklärt 

sein. 

a) Online-Wahlen sind nicht geheim 

In rechtlicher Hinsicht hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entschei-

dung zum Einsatz von Wahlcomputern bei der Bundestagswahl (BVerfG vom 

3. März 2009, Az. 2 BvC 3/07) Grundsätze aufgestellt, die auch bei Betriebs-

ratswahlen gleichermaßen zu beachten sind. Dies hat das Bundesarbeitsge-

richt unter Verweis auf die o. g. Entscheidung des BVerfG aus dem Jahre 

2009 in seinen Beschlüssen vom 21. Juli 2004, Az. 7 ABR 58/03, sowie vom 

12. Juni 2013, Az. 7 ABR 77/11, festgestellt. Es geht dabei um die verfas-

sungsrechtlichen Wahlgrundsätze der Allgemeinheit, der Unmittelbarkeit, 

der Freiheit, der Gleichheit, der Geheimheit und der Öffentlichkeit. Betriebs-

ratswahlen finden im Betrieb statt und damit in einem Bereich, auf den Dritte 

in der Regel keinen Zugriff haben. Eine vergleichbare Geschlossenheit bietet 

die Online-Wahl nicht. 

Unabhängig von der tatsächlichen technischen Ausgestaltung von Online-

Wahlen kann keine Software kontrollieren, was vor dem Bildschirm oder 

Smartphone passiert. Ähnlich wie bei der Briefwahl wäre auch bei einer On-

line-Wahl der Grundsatz einer geheimen Wahl nicht im gleichen Maße si-

chergestellt, wie es die kontrollierte Umgebung einer abgeschlossenen 
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Wahlkabine bei der Urnenwahl tut. Aus diesem Grund ist bis heute die Brief-

wahl nur in Ausnahmefällen für diejenigen Personen erlaubt, die ansonsten 

gar nicht wählen könnten. Die Zulassung von Briefwähler*innen die diesen 

Ausnahmefällen stärkt den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl. Eine Zu-

lassung von „reinen“ Online-Wahlen, wie im Antrag gefordert, hätte damit 

nur Einschränkungen bei der geheimen Wahl zur Folge, die nicht mehr durch 

die Vergrößerung der Allgemeinheit aufgefangen würden.  

 
b) Online-Wahlen gelten als manipulierbar 

In den zuständigen Kreisen wird vehement und bis dato ohne Ergebnis dar-

über debattiert, ob eine sichere Wahlsoftware möglich ist oder nicht. In tech-

nischer Hinsicht bestehen für Online-Wahlen (in der Kategorie: „mit hohem 

Angriffspotential“, wie Bundestagswahlen oder Betriebsratswahlen, s. o.) 

noch keine vom Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik (BSI) fest-

gelegten spezifischen Sicherheitskriterien. Um die Sicherheit einer dement-

sprechend zertifizierten Software zu gewährleisten, müssen diese erst einmal 

erstellt werden.  

Daraus ergibt sich für die Forderung der antragstellenden FDP: Hinreichend 

präzise rechtliche Vorgaben für Online-Wahlen kann der Gesetzgeber nur in 

Kenntnis und unter Berücksichtigung der dazu erforderlichen technischen 

Rahmenbedingungen treffen. Dies setzt vorab einen umfangreichen Konsul-

tationsprozess und die Lösung der technischen Probleme mit dem BSI voraus, 

um daraus rechtssichere gesetzliche Regelungen ableiten zu können. Derzeit 

bestehen diese nicht. 

Viel entscheidender sind in diesem Zusammenhang allerdings die Zuschrei-

bungen der Wählenden. Im Rahmen einer repräsentativen Studie im Auftrag 

der Softwarefirma Kapersky Lab, die allerdings politische Wahlen in Deutsch-

land zum Thema hatte, gaben 2017 mehr als die Hälfte (54 %) der Befragten 

an, dass sie eine Online-Wahl für anfällig gegenüber Sabotageversuchen hal-

ten und sogar 65 % sahen Stimmenmanipulationen durch Hacker als wahr-

scheinlich an. Eine Online-Wahl würde damit das Vertrauen in die Rechtmä-

ßigkeit der Wahl und damit auch die demokratische Legitimierung der 

Betriebsräte schwächen.  

 
c) Nicht-Wähler*innen wählen auch online nicht 

Die naheliegende These, die Möglichkeit zur digitalen und ortsungebunde-

nen Stimmabgabe würde bisherige Nicht-Wähler*innen zur Wahl animieren, 

lässt sich empirisch nicht belegen. Im Gegenteil kommen entsprechende Stu-

dien vor allem zu Online-Wahlen aus der Schweiz und aus Estland zu dem 
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Ergebnis, dass die Möglichkeit der digitalen Stimmabgabe ggf. von vorheri-

gen Briefwähler*innen genutzt wird, dass sich die Wahlbeteiligung als Gan-

zes entgegen der angeführten These aber nicht erhöht. Dies gilt erst recht 

für Betriebsratswahlen, wenn die allgemeine Wahlbeteiligung dort bereits 

bei durchschnittlich 75 % liegt (vgl. Verweis auf Demir/Funder/Greifen-

stein/Kißler/Maschke, Trendreport Betriebsratswahlen 2018, s.o.). 

Für Deutschland gilt die Wahl der Fachkollegien der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft als eine der größten Wahlen, die seit 2007 nur noch online 

gewählt werden. Den ca. 140.000 wahlberechtigten Wissenschaftler*innen 

darf sicherlich die Kompetenz und insbesondere auch eine gewisse Affinität 

zu einer Wahl übers Internet zugesprochen werden. War die Beteiligung an 

der alle vier Jahre stattfindenden Wahl bei der letzten „Offline-Wahl“ 2003 

noch bei 44,5 %, pendelt sie sich bei den Online-Wahlen ab 2007 bei ca. 38 

% ein. Bei der letzten Wahl 2019 38,22 %.  
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1) Bewertung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung eines  

Betriebsrätemodernisierungsgesetzes 

 
Begrüßenswerte Ansätze zur Stärkung von Betriebsräten erfordern mehr 
Mitbestimmungsrechte bei Digitalisierung und Weiterbildung! 

 

Die Stärkung der Betriebsräte, insbesondere für ihre Errichtung und für die Verbesse-

rung ihrer Arbeitsmöglichkeiten sowie ihrer Rechte angesichts der Herausforderun-

gen durch die Digitalisierung in der Arbeitswelt, ist längst überfällig. Betriebsräte 

nehmen wichtige Funktionen in den Betrieben wahr und ermöglichen den Beschäf-

tigten eine demokratische Teilnahme an den sie betreffenden Entscheidungen des 

Arbeitgebers.  

Ihre in den vergangenen Jahren abgenommene Vertretungsdichte – 9 % der betriebs-

ratsfähigen Betriebe verfügen (2019) über einen Betriebsrat, 40 % der Arbeitneh-

mer*innen in Deutschland werden durch einen Betriebsrat vertreten – ist alarmie-

rend. Sie geht nicht selten darauf zurück, dass Arbeitgeber mit zum Teil drastischen 

Mitteln Akteure bei der Gründung von Betriebsräten einschüchtern und Betriebsrats-

wahlen behindern. Daher begrüßen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften, 

dass die Bundesregierung mit dem vorgelegten Entwurf die Gründung und Wahl von 

stellungnahme 

  

Kurzstellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum: 

… 

 Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Betriebsratswahlen       

und der Betriebsratsarbeit in einer digitalen Arbeitswelt  

(Betriebsrätemodernisierungsgesetz), BT-Drucksache 19/28899 

 Antrag der Fraktion DIE LINKE, BT-Drucksache 19/27318 

 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, BT-Drucksache 

19/27828 

  

 

  

  

 

  

  

 Antrag der Fraktion der FDP, BT-Drucksache 19/28984 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Antrag der Fraktion der FDP, BT-Drucksache 19/28984 

 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 17. Mai 

2021 des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages 

12.05.2021 

mailto:rec@dgb.de


 

Seite 2 von 9 der Kurzstellungnahme vom 12.05.2021 

2 

 

Betriebsräten fördern und erleichtern und zugleich Fälle der Behinderungen von  

Betriebsratswahlen reduzieren will. 

 

Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) wurde auch im Rahmen der Novelle 2001 

nicht ausreichend an die sich damals bereits abzeichnende Digitalisierung der  

Arbeitswelt angepasst. Digitalisierung wirkt sich auf Organisationsabläufe, Arbeits-

inhalte und -strukturen aus und kann die Veränderung von Belegschaftsstrukturen 

befördern. Da es sich um eine strukturelle Transformation handelt, müssen struktur-

prägende Vorschriften des BetrVG gesetzlich fortentwickelt werden. Um ein weiteres 

Auseinanderfallen der bestehenden normativen Vorgaben und der tatsächlichen Ent-

wicklung umzukehren, bedarf es einer Fortentwicklung – insbesondere – der Mitwir-

kungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten von betrieblichen Interessenvertretungen 

an die technischen Gegebenheiten in den Betrieben sowie an die digitale Arbeit  

generell. Dies gilt insbesondere für an Bedeutung zunehmende neue Konzepte der 

Digitalisierung, wie Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data.  

 

Aus der Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften stellt der vorliegende 

Entwurf einen ersten Schritt in die richtige Richtung dar, bleibt jedoch – insbesondere 

nach inhaltlichen Rückschritten gegenüber dem Referentenentwurf in der Fassung 

des Kabinettsbeschlusses – hinter seiner erklärten Zielsetzung zurück.1 

 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen, dass die Bundesregierung 

mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf u. a. die Gestaltungsmöglichkeiten der  

Betriebsräte beim Einsatz von KI sichern, die Hinzuziehung externen Sachverstands 

zur Unterstützung der Betriebsräte verbessern und ihr Engagement im Hinblick auf 

Qualifizierung stärken will. Gleichzeitig bedarf es einer umfassenden Weiterentwick-

lung der Mitbestimmung über die in dieser Stellungnahme benannten Punkte hinaus, 

einschließlich der Unternehmensmitbestimmung. Dieses Anliegen verfolgen der DGB 

und seine Mitgliedsgewerkschaften unabhängig vom Betriebsrätemodernisierungs-

gesetz und sehen den Gesetzgeber in der Pflicht, die Voraussetzungen dafür zu  

schaffen, dass die Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige, die Demokratie  

stärkende Mitbestimmung geschaffen werden. 

 

  

                                                             
1 Im Einzelnen wird auf die beiliegende ausführliche Stellungnahme des DGB und seiner Mitgliedsge-

werkschaften vom 7. Mai 2021 verwiesen.  
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I. Änderungen im Wahlverfahren und Anfechtbarkeit  

 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen die vorgesehenen Regelun-

gen zur Ausweitung des vereinfachten Wahlverfahrens für Betriebsräte zzgl. der Ein-

schränkung der Anfechtbarkeit von Betriebsratswahlen (Art. 1 Nrn. 3 bis 5). Für eine 

tatsächliche „Vereinfachung“ des Wahlverfahrens steht jedoch eine Anpassung der 

Wahlordnungen mit detaillierten Änderungen, etwa im Hinblick auf einen größeren 

und v. a. rechtssicheren Beurteilungsspielraum des Wahlvorstands im Zusammen-

hang mit Briefwahlen für bestimmte Beschäftigtengruppen noch aus, für die der DGB 

und seine Mitgliedsgewerkschaften dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

im Vorfeld Vorschläge unterbreitet haben. 

 
II. Kündigungsschutz für Wahl- und Vorfeldinitiator*innen 

 

Verbesserungswürdig ist aus der Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerk-

schaften der geplante Kündigungsschutz für Wahlinitiator*innen. Das Ziel, die  

Betriebsratswahlen zu erleichtern, indem schon Vorfeldinitiator*innen besonderen 

Kündigungsschutz genießen, ist zwar zu begrüßen, gleichwohl wird die nunmehr ge-

plante Erweiterung des Kündigungsschutzes – gerade im Hinblick auf die Verände-

rung zum Referentenentwurf – diesem Ziel nicht gerecht. Tatsächlich lassen sich in 

dem jetzigen Gesetzesentwurf nur noch Fragmente des ursprünglich geplanten um-

fassenden Kündigungsschutzes erkennen. 

Kritisch gesehen wird, dass Wahlinitiator*innen nach Art. 2 Nr. 1 lit. b (§ 15 Abs. 

3b KSchG-E) – anders als Einladende zu einer Wahlversammlung – nicht auch vor 

einer ordentlichen betriebsbedingten Kündigung durch §§ 15 Abs. 4 und 5 KSchG 

geschützt werden sollen.  

 

Der besondere (kollektive) Kündigungsschutz ist unvollkommen.  

Um einen umfassenden Schutz der Beschäftigten, die sich für einen Betriebsrat  

engagieren, zu erreichen, bedarf es eines zweistufigen besonderen Kündi-

gungsschutzes, d. h. das Arbeitsgericht muss der außerordentlichen Kündigung ge-

mäß § 103 BetrVG vorher zustimmen, und es bedarf außerdem eines nachwirken-
den Kündigungsschutzes, jeweils sowohl für 
Einladende/Antragsteller*innen (§ 15 Abs. 3a KSchG) und die sogenann-

ten Vorfeld-Initiator*innen (§ 15 Abs. 3b KSchG-E).  

Kritisch wird daher gesehen, dass Wahlinitiator*innen (Einladende bzw. Antragstel-

ler) gemäß § 15 Abs. 3a KSchG – anders als noch im  

Referentenentwurf des BMAS – nicht in den Schutzbereich des § 103 Abs. 1 BetrVG 
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aufgenommen werden sollen; diese Kritik gilt gleichsam in Bezug auf die Nichtbe-

rücksichtigung der sogen. „Vorfeld-Initiatoren“ nach dem vorgesehenen § 15 Abs. 

3b KSchG-E, für die dieser besondere (kollektive) Schutz nach § 103 Abs. 2 BetrVG 

nicht einmal angedacht wurde. Um einen umfassenden Kündigungsschutz für alle 

Wahl-Initiator*innen gewährleisten zu können und Umgehungen dieses Schutzes für 

„mitbestimmungsfeindliche“ Arbeitgeber zu verhindern, muss für diese konsequen-

terweise auch der Schutz des § 103 BetrVG gelten. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass es nach Ausspruch einer ordentlichen und/oder 

außerordentlichen Kündigung, verbunden mit dem Ausspruch eines Hausverbots, für 

die Beschäftigten äußerst schwierig ist, einen Weiterbeschäftigungsanspruch durch-

zusetzen. Nur bei diesem zweistufigen Vollschutz ist garantiert, dass vor Gericht auch 

die Weiterbeschäftigung im Betrieb durchgesetzt werden kann. Das ist besonders 

wichtig. Denn wenn sich die Beschäftigten nicht mehr im Betrieb aufhalten und die 

Kommunikation mit anderen Beschäftigten nicht mehr erfolgen kann, ist der Fort-

gang der Vorbereitung der Betriebsratswahl gefährdet.  

 

In Art. 2 Nr. 1 lit. b (§ 15 Abs. 3b KSchG-E) sollte für den nachwirkenden  

Kündigungsschutz auf die Bekanntgabe des Wahlergebnisses abgestellt werden und 

nicht auf den Zeitpunkt der Einladung, da dieser nicht eindeutig definiert ist. Der 

Kündigungsschutz gilt längstens für drei Monate, falls es nicht zu einer Wahl kommt, 

im Übrigen bis zu sechs Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. 

 

Außerdem sollte der Sonderkündigungsschutz auch auf Kandidierende zum Wahlvor-

stand ausgeweitet werden. Insoweit besteht Nachbesserungs- bzw. Änderungs-

bedarf. 

 

 
III. Ersetzung der Schriftform  
 

Keinen Bedenken begegnen die vorgesehenen Vorschriften über die mögliche  

Ersetzung der Schriftform durch die elektronische Form/qualifizierte elektro- 

nische Signatur beim Spruch der Einigungsstelle, für die Betriebsvereinbarung, den 

Interessenausgleich und den Sozialplan (Art. 1 Nrn. 14, 15 und 23 sowie Art. 4 Nr. 

1).  
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IV. Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit  
 

Grundsätzlich zu begrüßen ist weiter die datenschutzrechtliche Klarstellung, dass 

der Betriebsrat „Teil der verantwortlichen Stelle“ (des Arbeitgebers) bleiben 

soll (Art. 1 Nr. 16). Kritisch zu sehen ist jedoch die in Satz 3 des § 79a BetrVG-E 

formulierte „beiderseitige Unterstützungspflicht“, die zur Vermeidung von Missver-

ständnissen i.S. einer den Betriebsrat nicht in die datenschutzrechtliche Alleinverant-

wortung des Arbeitgebers „einbeziehende Pflichtenrolle“ umformuliert werden 

sollte. Klargestellt werden sollte, dass es hier nur um das Innenverhältnis zwischen 

Betriebsrat und Arbeitgeber geht. Positiv sind die nach dem Kabinettsbeschluss durch 

den Änderungsantrag der Regierungsfraktionen nach Art. 1 Nr. 3 in Art. 1 Nr. 16 

(§  79a BetrVG-E) angefügten Sätze, wonach a) Datenschutzbeauftragte gegenüber 

dem Arbeitgeber zur Verschwiegenheit über Informationen verpflichtet sind, die 

Rückschlüsse auf den Meinungsbildungsprozess des Betriebsrats zulassen und b) die 

Verschwiegenheitspflicht der Datenschutzbeauftragten nach dem BDSG hinsichtlich 

der vom Betriebsrat verarbeiteten personenbezogenen Daten auch gegenüber dem  

Arbeitgeber gilt. 

 

V. Möglichkeit digitaler Betriebsratsarbeit 

  

Im Hinblick auf die vorgesehenen Regelungen zur zusätzlich (über die vorrangige 

Präsenzsitzung hinaus) möglichen Teilnahme an einer Betriebsratssitzung/Be-

schlussfassung mittels Video- und Telefonkonferenz nebst Folgeregelungen 

(Art. 1 Nrn. 6 bis 9, denen Art. 4 Nrn. 2 bis 4 folgt) ist festzuhalten, dass die Video-

konferenz wiederum Vorrang vor Telefonkonferenzen hat.  

 

VI. Herabsetzung Wahlalter 

  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen die nun neu geplante Herab-

setzung des Mindestalters für das aktive Wahlrecht von 18 auf 16 Jahre im §  7  

BetrVG und den damit einhergehenden Einbezug von jugendlichen Beschäftigten in 

die Betriebsratswahl. Diese war zuvor im Referentenentwurf noch nicht vorgesehen.  

Die daneben geplante Änderung des § 8 BetrVG, welcher die Volljährigkeit beim 

passiven Wahlrecht aufrechterhält, wird ebenfalls als sachgerecht begrüßt. 
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VII. Änderung des § 80 Abs. 3 BetrVG – Hinzuziehung Sachverständiger 

 

Kritisch zu beurteilen sowie änderungs- bzw. ergänzungsbedürftig sind die 

vorgesehenen – nur teils positiven – Regelungen (Art. 1 Nrn. 17 bis 21):  

 zur erleichterten Hinzuziehung eines Sachverständigen in 

Angelegenheiten Künstlicher Intelligenz (§ 79a BetrVG-E in 

Art. 1 Nr. 17), statt generell (analog § 111 Satz 2 BetrVG, aber ohne 

300 AN-Schwelle) in § 80 Abs. 3 BetrVG;  

 anders als noch im Referentenentwurf des BMAS vorgesehen, soll 

die Hinzuziehung eines Sachverständigen mit der neuen Regelung 

nur im (eingeschränkten) Bereich „Künstliche Intelligenz“ als erfor-

derlich gelten und nicht in allen Angelegenheiten des § 87 Abs. 1 

Nr. 6 BetrVG. Zum einen bedeutet dies zwar, dass diese Vorschrift 

nicht nur auf Angelegenheiten des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG be-

schränkt ist, sondern umfassend für die Einführung und Verwendung 

von Künstlicher Intelligenz gilt. Diese „Erweiterung“ ist zunächst 

grundsätzlich zu begrüßen. Denn die Beschränkung auf Angelegen-

heiten des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG für Informations- und Kommu-

nikationstechnik war gerade im Hinblick auf KI zu kurz gegriffen. Da 

der Begriff „Künstliche Intelligenz“ nicht gesetzlich – etwa im vor-

liegenden  

Gesetzentwurf – definiert ist und eine Abgrenzung zwischen „Künst-

licher Intelligenz“ und „einfacher“ Informations- und  

Kommunikationstechnologie nicht trennscharf möglich ist, sehen der 

DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften die Gefahr, dass es in der 

praktischen Arbeit unterschiedliche Auffassungen zwischen  

Betriebsrat und Arbeitgeber geben wird, welche Maßnahmen konk-

ret der „Künstlichen Intelligenz“ zuzuordnen sind. Daher sollte diese 

maßnahmenbezogene Unterscheidung für die erforderliche Hinzu-

ziehung eines oder einer Sachverständigen aufgegeben werden; 

 

 zum Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats (nur) bei der 
Ausgestaltung mobiler Arbeit, die mittels Informations- 

und Telekommunikationstechnik erbracht wird, durch § 87 

Abs. 1 Nr. 14 BetrVG-E (Art. 1 Nr. 18), statt auch bei der Einfüh-
rung. Die Einführung eines Mitbestimmungsrechts zur Aus-
gestaltung mobiler Arbeit ist grundsätzlich jedoch aus-

drücklich zu begrüßen;  
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 anders als noch im Referentenentwurf vorgesehen, wird im  

Kabinettsbeschluss herausgestellt, dass das Mitbestimmungsrecht 

nur für die Ausgestaltung von mobiler Arbeit gelte, die mittels Infor-

mations- und Kommunikationstechnik erbracht wird. Die  
Begrenzung auf diese Form mobiler Arbeit ist als Einschrän-

kung abzulehnen. Die Begrenzung auf Leistungserbringung unter 

Verwendung von Informationstechnologie verkennt, dass die Erbrin-

gung einer Arbeitsleistung in mobiler Arbeit und im Homeoffice 

ebenso analog erfolgen kann; 

 

 zu den „Klarstellungen“ zu den BR-Rechten beim Einsatz von KI 

(Art. 1 Nr. 19 und 20) ohne insbesondere eines verbindlichen  

„prozeduralen Mitbestimmungsrechts“ im gesamten (vernetzten) 

Prozess sowie weitere erforderliche Mitbestimmungsrechte;  

 

 zum Beratungsrecht des Betriebsrats zur Einigung mit dem Ar-
beitgeber auf Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung 

(§ 96 Abs. 1a BetrVG-E nach Art. 1 Nr. 21) mit Anrufung der – dem 

BetrVG zwar systemimmanenten – Einigungsstelle, aber ohne 

Letztentscheidungsrecht/Einigungszwang der Einigungsstelle; 

 

 zum Zeitraum der Evaluation der gesetzlichen Änderungen des Ent-

wurfs fünf Jahre nach Inkrafttreten (Begründung des Kabinettsbe-

schlusses, AT VII., S. 19), der damit – zu lang – erst am Ende der 

nächsten Wahlperiode liegen würde, während eine Evaluation  

bereits nach drei Jahren zur Hälfte der nächsten Wahlperiode sinn-

voller wäre, um als unzureichend bzw. negativ überprüfte gesetzli-

che Regelungen ggf. für die nächste Wahlperiode nachzubessern. 

 

2) Antrag der Fraktion DIE LINKE, BT-Drucksache 19/27318 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE enthält eine Vielzahl von Vorschlägen, um die 

betriebliche Mitbestimmung auszuweiten und zu modernisieren. Die darin enthalte-

nen Forderungen decken sich zum großen Teil mit den Forderungen des DGB und 

seiner Mitgliedsgewerkschaften. Insbesondere vor dem Hintergrund des Kabinetts-

beschlusses zum Gesetzentwurf eines Betriebsrätemodernisierungsgesetzes, welches 

allenfalls als kleiner Schritt in die richtige Richtung und nicht als umfassende Reform 
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und Modernisierung des Betriebsverfassungsrecht bezeichnet werden kann, ist der 

Vorstoß der Fraktion DIE LINKE, das Betriebsverfassungsrecht umfassend auszuwei-

ten und zu modernisieren, zu begrüßen. 

Zunächst werden in dem Antrag eine Erweiterung des Anwendungsbereichs des  

BetrVG sowie die Erleichterung der erstmaligen Gründung eines Betriebsrats  

gefordert. Beides wird vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften ausdrücklich 

begrüßt, auch die vorgesehene Erweiterung der zwingenden Mitbestimmungsrechte 

des Betriebsrats nach § 87 BetrVG, wie etwa bei der Einführung und Ausgestaltung 

mobiler Arbeit als auch bei personellen Angelegenheiten nach § 99 BetrVG und bei 

Maßnahmen des Umweltschutzes. 

Die geforderten Mitbestimmungsrechte im Bereich der Künstlichen Intelligenz gehen 

aus der Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften jedoch nicht weit genug.  

 

3) Zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, BT-Drucksache 

19/27828 

 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen den Antrag der Bundestags-

fraktion Bündnis 90/Die Grünen; so greift er wesentliche gewerkschaftliche  

Forderungen auf.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen ausdrücklich die geforderte 

Stärkung der Unternehmensmitbestimmung. Insbesondere die Schließung von  

gesetzlichen Schlupflöchern zur Vermeidung der Unternehmensmitbestimmung ist 

von großer Wichtigkeit, um ihre schleichende Erosion zu stoppen. Der Antrag enthält 

wirksame Vorschläge, um dieses Ziel zu erreichen. Auch die Absenkung des  

Schwellenwertes sowie die verpflichtende Einführung eines Schlichtungsverfahrens 

(beides im Mitbestimmungsgesetz) finden die ausdrückliche Unterstützung des DGB 

und seiner Mitgliedsgewerkschaften, wenngleich die Forderungen zum Teil der  

Ergänzung bedürfen.  
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4) Antrag der Fraktion der FDP, BT-Drucksache 19/28984 

 

Zentrale Forderung im Antrag der FDP ist die Ermöglichung einer  
Online-Wahl von Betriebsräten, die vom DGB und seinen Mitglieds- 
gewerkschaften ausdrücklich abgelehnt wird.  

Betriebsräte sind in höchstem Maße legitimiert; die durchschnittliche Wahlbeteili-

gung bei den alle vier Jahre stattfindenden Wahlen liegt regelmäßig mit ca. 75 % 

höher als bei vergleichbaren politischen Wahlen (vgl. Demir/Funder/Greifenstein/Kiß-

ler/Maschke, Trendreport Betriebsratswahlen 2018, Mitbestimmungsreport Nr. 45 

des I.M.U. der Hans-Böckler-Stiftung, 10/2018, S. 4 ). Auch in den Betrieben ist das 

demokratische Grundrecht der Wahlfreiheit ein hohes und damit schützenswertes 

Gut.  

Betriebsratswahlen folgen den in Artikel 38 des Grundgesetzes festgelegten Grund-

sätzen einer „allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl“.  

Das ist sicherlich einer der Gründe für das hohe Maß an Vertrauen, das die Beschäf-

tigten der Wahl von Betriebsräten und damit mittelbar den Gremien selbst entgegen-

bringen. Betriebsratswahlen sind gelebte Demokratie im Betrieb. 

Online-Wahlen zum Betriebsrat könnten dieses Vertrauen und damit die demokra-

tische Legitimität von Betriebsräten gefährden und damit schwächen. Um Betriebs-

ratswahlen online durchführen zu können, müssen zunächst die technischen und 

rechtlichen Anforderungen für eine Online-Betriebsratswahl geklärt sein. Empirische 

Studien zeigen überdies, dass Online-Wahlen nicht dazu geeignet sind, die Wahl-

beteiligung zu erhöhen oder bisherige Nicht-Wähler*innen zur Wahl zu bewegen. 

Daraus ergibt sich für die Forderung der antragstellenden FDP: Hinreichend präzise 

rechtliche Vorgaben für Online-Wahlen kann der Gesetzgeber nur in Kenntnis und 

unter Berücksichtigung der dazu erforderlichen technischen Rahmenbedingungen 

treffen. Dies setzt vorab einen umfangreichen Konsultationsprozess und die Lösung 

der technischen Probleme mit dem Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik 

(BSI) voraus, um daraus rechtssichere gesetzliche Regelungen ableiten zu können. 

Derzeit bestehen diese nicht. 

 


